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1 Bei der Errichtung von Deponien sind zum Schutz des Untergrundes, des Grundwassers und
ggf. auch von oberirdischen Gewdassern haufig besondere DichtungsmaBnahmen an der Sohle
und den Béschungen der Deponie in Form eines Dichtungssystems notwendig.

Solche Dichtungssysteme sind aus mehreren Komponenten aufgebaut, von denen natirliche
(mineralische) und/oder kiinstliche (nicht-mineralische) Dichtungen die eigentliche Aufgabe des
Abdichtens zu erflllen haben.

Die nachstehende Richtlinie Dichtungen aus Kunststoff-(Dichtungsbahnen).

Diese Richtlinie ist von einer Arbeitsgruppe unter Federfihrung des Landesamtes fur Wasser
und Abfall Nordrhein-Westfalen erarbeitet worden, in der das Umweltbundesamt, das Staatliche
Materialprifamt Nordrhein-Westfalen, die gewerbliche Wirtschaft, Entsorgungsunternehmen und
die staatliche Verwaltung fir Wasser- und Abfallwirtschaft des Landes Nord-rhein-Westfaleh
vertreten waren.
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Ein Entwurf einer Richtlinie Gber Deponiebasisabdichtungen aus Dichtungsbahnen ist von mir mit
Erl. v.18.2.1982 - Il C 8 - 902/4 - 26443 in Form eines Gelbdruckes zur Erprobung herausge-
geben worden.

Um ein einheitliches Verwaltungshandeln bei der Zulassung von Deponien sicherzustellen, ist bis
zum ErlaB entsprechender bundeseinheitlicher Verwaltungsvorschriften die nachstehende Richt-
linie als vorlaufige Regelung zu beachten.

2 Erganzend zu der nachstehenden Richtlinie werden folgende Hinweise gegeben:

2.1 Aus den Ergebnissen eines von der Bundesanstalt flr Materialprifung durchgefiihrten For-
schungsvorhabens (Forschungsbericht 103 02 208, Abfallwirtschaft Texte 19/84 Umweltbundes-
amt) ist abzuleiten, daB bei der Entwicklung und Planung von Deponiebasisabdichtungen aus
Kunststoffdichtungsbahnen sowie im abfallrechtlichen Zulassungsverfahren auch der physikali-
sche ProzeB der Permeation zu berlcksichtigen ist Unter den bei dem v. g. Forschungsvorhaben
gewabhlten Versuchsbedingungen zeigen Kunststoffdichtungsbahnen abhangig u. a. von ihrer
chemischen Struktur gewisse Restdurchlassigkeiten, die ihre Ursache nicht in Fehlstellen (Risse,
Poren, Locher, Fligefehler) haben, sondern die auf Permeation zurlickzufiihren sind.

Das Umweltbundesamt stellt in seiner Vorbemerkung zu dem Forschungsbericht 103 02 208 al-
lerdings folgendes klar:

.Die gemessenen Permeationsraten zeigen, was unter den beschriebenen Versuchsbedingun-
gen durch die Dichtungsbahnen permeiert ist Sie zeigen nicht, was durch Deponiebasisabdich-
tungen aus Kunststoffdichtungsbahnen tatsachlich permeiert. Derartige Ab-

schatzungen sind nur unter Beachtung der Randbedingungen des Einzelfalls moglich. Hauptvor-
ausset-. zung fur die Permeation ist in jedem Fall das Vorhandensein entsprechender Stoffe im
Sickerwasser der Deponien."

2.2 Das v. g. Forschungsvorhaben gab AnlaB zu weiteren Untersuchungen und fachlichen Eror-
terungen, nach deren gegenwartigem Stand es nicht geraten erscheint, bereits nahere Regelun-
gen im Hinblick auf die Permeation zu treffen. Bei der Planung und Zulassung neuer Deponien
oder der wesentlichen Erweiterung von Deponien ist aber die Frage permeationsbe-dingter Rest-
durchlassigkeiten nach dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik zu beriicksichtigen.

2.3 Die von der Bundesanstalt fur Materialprifung durchgefiihrten Untersuchungen ermdglichen
schon jetzt relative Vergleiche zwischen Dichtungsbahnen unterschiedlicher Werkstoffe und Ab-
messungen.

Nachgewiesen ist auch, daB zwischen der Dicke der Dichtungsbahnen und den Permeationsra-
ten kein linear umgekehrt proportionales Abhangigkeitsverhaltnis besteht. Die Permeationsraten
nehmen vielmehr Uberproportional mit der Bahndicke ab.

2.4 Unbeschadet noch erforderlicher weiterer Untersuchungen zur Frage der Permeation wird
Dichtungsbahnen auch in Zukunft eine wesentliche Bedeutung flir Deponiebasisabdichtungen
zukommen. Dies gilt insbesondere dann, wenn folgende technische Entwicklungen in Gang ge-
setzt und mit Erfolg zum AbschluB gebracht werden kénnen:
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- Technologisch abgesicherte Einfihrung von Min-dest-Nenndicken der Polymer-Dichtungsbah-
nen, die deutlich gréBer sind als 2,0 mm.

- Entwicklung von polymeren Werkstoffen mit niedrigen Permeations-Kennwerten.

- Entwicklung von mehrlagig aufgebauten Dichtungsbahnen mit permeationsverhindernden
Sperrschichten, z. B. aus Aluminiumfolien. Voraussetzung ware hierbei, daB das Dehnungsver-
halten der Bahnen gegeniber den Mindestanforderungen der nachstehenden Richtlinie nicht
oder nur geringfligig verandert wird.

- Entwicklung von dauerhaft wirksamen Dichtungssystemen, in die sowohl eine mineralische
Dichtung (ggf. unter Verwendung besonderer Zusatzstoffe) als .auch eine kiinstliche Dichtung
integriert sind (Kombinationsdichtung).*)

-) Vergl. hierzu auch August. H.. Jakob, I.. Talzky. R.: Stofftransport durch Kunststoffdichtungen
- Wasser und Boden. 1985. H. 1. S. 24-26.

2.5 Klarstellend wird darauf hingewiesen, daB die folgende Richtlinie auch fiir solche Deponieba-
sisabdichtungen entsprechend gilt, die eine Kombinationsdichtung unter Verwendung von Dich-
tungsbahnen aufweisen.

Es zeichnet sich ab, daB Dichtungssysteme mit kombinierter mineralischer und kinstlicher Dich-
tung, sofern sie den allgemeinen Anforderungen im Sinne der nachstehenden ..Richtlinie genu-
gen, kiinftig vermehrt bei Deponien zur Anwendung kommen werden, bei denen eine zusatzliche
Sicherheit gegenuber Regeldichtungssystemen erforderlich ist.

') MBL NW. 1885 S. 1288.
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1. Vorbemerkungen

Bei der ordnungsgemaBen Beseitigung von Abfallen durch Ablagerung ist den Belangen des

Grundwasserschutzes in sorgfaltiger Weise Rechnung zu tragen. Es ist zu gewahrleisten, daB
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anfallendes Deponiesickerwasser, welches in der Regel mit Schadstoffen hoch belastet ist, vom
Grundwasser ferngehalten wird oder dieses zumindest nicht nachteilig beeinflussen kann. In
Sonderfallen gilt dies sinngemaB auch fir oberirdische Gewasser, sofern hier ein Zudringen von
Deponiesickerwasser nicht auszuschlieBen ist.

Bei gunstigen geologischen und hydrogeologischen Verhaltnissen kann bei der Einrichtung von
Deponien auf zuséatzliche technische MaBnahmen zum Schitze des Grundwassers verzichtet
werden. Diese Voraussetzung ist immer dann gegeben, wenn der Grundwasserleiter, der selbst
moglichst auch ein gutes Reinigungsvermdgen besitzen sollte, mit naturlichen Deckschichten
ausreichender Machtigkeit und optimaler Ton-. Feinschluffanteile versehen ist.

Derartige Untergrundverhaltnisse sind in Nordrhein-Westfalen

«weitem nicht immer verflgbar. Hier muB man insofern /on ausgehen, daB bei der Einrichtung
von Deponien sehr , haufig besondere DichtungsmaBnahmen im Bereich der De-

poniebasis (Sohle und Boschungen) zum Schiitze des Untergrundes notwendig sind. Die diesbe-
zuglichen technischen MaBnahmen erfordern nicht selten den Einsatz von Dichtungen aus in-
dustriell bzw. werksmaBig gefertigen Stoffen oder Produkten, und zwar immer dann, wenn ge-
eignete naturliche Stoffe, d. h. Béden mit geringen Durchlassigkeiten, aus wirtschaftlichen oder
technischen Grinden nicht mehr verfigbar gemacht werden kdnnen oder auch spezifische An-
forderungen an die Wirksamkeit der Basisabdichtungen gestellt werden muissen.

Unter den werksmaBig hergestellten Produkten gewinnen die vorgefertigten Dichtungen aus
Kunststoff- und Bitumenbahnen (Dichtungsbahnen) eine immer groBere Bedeutung. Die Not-
wendigkeit, den Einsatz von Dichtungsbahnen bei der Abdichtung von Deponien, die mit hausli-
chen, gewerblichen oder industriellen Abfallen beschickt werden, einem einheitlichen und ratio-
nellen verwaltungsmaBigen Vollzug in der Wasser- und Abfallwirtschaft Nordrhein-Westfalens
zuzuflhren, lieB die Erarbeitung dieser technischen Richtlinie als dringend geboten erscheinen.
Das Fehlen anderer @hnlich ausgerichteter Regelwerke oder Vorschriften auf diesem Gebiet un-
terstrich eine derartige Erfordernis.

2. Technische Grundsatze

2.1 Die Unterscheidungsmerkmale der Deponiebasisabdichtungen

Die Deponiebasisabdichtungen unterscheiden sich - unter

«ibeziehung natlrlich gegebener Mdglichkeiten - nach zwei uptgruppen:
- Natirliche Dichtungen

-klinstliche Dichtungen.

Die natirlichen (mineralischen) Dichtungen umfassen insbesondere:

- den natirlich anstehenden und ausreichend dichten Untergrund, als Deckschicht gelegen
oberhalb der zu schiitzenden grundwasserfiihrenden Locker- bzw. Festgesteinsschichten (na-
turdichter Untergrund)
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- Dichtungen aus geeigneten natirlichen, eigens angelieferten oder umgelagerten Bodenmate-
rialien, welche in ausreichender Weise und mit der notwendigen Schichtdicke lagenweise ver-
dichtet werden, erforderlichenfalls unter Verwendung von besonderen Zusatzstoffen, wie Ton-
mehlen, Wasserglasprodukten, u.a.

Die kilinstlichen (nicht-mineralischen) Dichtungen umfassen insbesondere:
- Vorgefertigte Dichtungen, z. B. aus Kunststoffdichtungsbahnen und
- ortlich gefertigte Dichtungen, z. B. aus Asphaltbeton.

Diese Richtlinie befaBt sich mit vorgefertigten Dichtungen aus Kunststoff- und Bitumenbahnen
(siehe Abschnitt 1, letzter Absatz), welche am Ort des Einbaus mit Hilfe jeweils geeigneter Tech-
niken zusammengefligt werden.

2.2 Der Aufbau des Dichtungssystems

Bei der Planung und Gestaltung einer Deponiebasisabdichtung aus Dichtungsbahnen darf diese
nicht flr sich allein betrachtet werden. Sie ist vielmehr als eine Komponente - wenn auch als ei-
ne sehr wesentliche - des erforderlichen gesamten Dichtungssystems anzusehen.

Ein derartiges Dichtungssystem, welches als integrierenden Teil eine Dichtung/Hauptdichtung
aus Dichtungsbahnen besitzt, kann sich - in der Reihenfolge von unten nach oben betrachtet -
aus folgenden Komponenten aufbauen:

Tabelle 1: Aufbau eines Dichtungssystems

Regel- Maximal-
Komponente dichtungs- dichtungs-

system system
Stitz- bzw. Feinplanumsschicht X X
Hilfs- bzw. Kontrolldichtung X
Kontroll-Dranschicht X
Dichtung/Hauptdichtung X X
Dranschicht/Hauptdranschicht X X
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Schutzschicht X X
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Welche Komponenten im Einzelfall zur Ausfiihrung kommen missen, hangt insbesondere ab von

- den geologischen, hydrologischen und bodenmechanischen Gegebenheiten und Kenndaten
des Untergrundes,

- den jeweils zu stellenden Forderungen in Bezug auf eine qualitativ gesicherte Wassergewin-
nung aus dem zu schitzenden Grundwasservorkommen,

- der Art und Menge der abzulagernden Abfalle und
- der voraussichtlichen Beschaffenheit und Menge der anfallenden Deponiesickerwasser.

Das Maximaldichtungssystem, welches neben der Hauptdichtung noch eine Kontrblldichtung be-
sitzt (siehe Tabelle 1), erfordert bei der Ausfiihrung einen erheblichen technischen Mehraufwand
gegenuber dem Regeldichtungssystem. Es wird im Ubrigen nur in den Fallen vorzusehen sein,
wenn nach Ablagerung der Abfalle auf der Deponie eine sofortige Feststellung von hypotheti-
schen Undichtigkeiten unumganglich notwendig erscheint. Zumeist wird ein Dichtungssystem
mit nur einer Dichtung in Frage kommen (siehe Tabelle 1 und Abschnitt 6.3.1). Soweit erforder-
lich, kann dieses Dichtungssystem - statt durch den zusatzlichen Einbau einer Kontrolldichtung
und einer Kontroll-Dranschicht - durch andere geeignete Einrichtungen im Hinblick auf seine
Dichtigkeit Uberwacht werden, z. B. durch geeignete GrundwassermeB-stellen.

2.3 Allgemeine Anforderungen an das Dichtungssystem

Das Dichtungssystem muB als Ganzes und in allen seinen Teilen folgenden allgemeinen Anfor-
derungen genigen:

- Gute und auch auf Dauer sichere Funktionsfahigkeit
- Setzungsunempfindlichkeit

- Robustheit in Bezug auf die Beanspruchung beim Einbau und b.eim spateren Betrieb der Depo-
nie
- Gewahrleistung einer ordnungsgemaBen Sammlung und Ableitung des anfallenden Deponiesi-

ckerwassers.

Die Dichtung selbst muB darlber hinaus folgenden weiteren allgemeinen Anforderungen genii-
gen:
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- Dauerhafte Dichtigkeit sowohl des Werkstoffs als auch Fligestellen der Dichtungsbahnen e

- sichere Fligetechnik, nicht zuletzt auch im Hinblick auf glinstige Witterungsverhaltnisse beim
Einbau

- rationelle Technik fir eine zuverlassige und durchgehende Priifung der Fligestellen der Dich-
tungsbahnen.

3. Mdgliche Beanspruchungen der Dichtung

Der Ingenieur, der sich mit der Entwicklung, der Planung undmit dem Einbau von Deponiebasis-
abdichtungen aus Dichtungsbahnen befat, muB sich lber die infrage kommenden Beanspru-
chungsfaktoren der betreffenden Dichtung, d.h. Gber die Art der mdglicherweise auf sie zukom-
menden Lasten bzw. Einflisse (Lastfalle), die erforderliche Klarheit verschaffen. Diesbeziigliche
Nachlassigkeiten oder Fehler sind hier fast immer irreparabel, denn ihre Folgen, die sich in der'
Regel in Gestalt von Undichtigkeiten der betreffenden Basisabdichtung darstellen, machen sich
zumeist erst dann bemerkbar, wenn der Deponiebetrieb sehr weitgehend oder schon vollstandig
abgeschlossen ist, d. h., wenn die Dichtung zur Schadensbeseitigung nicht mehr oder nur noch
mit einem unverhaltnismaBig hohen Aufwand aufgedeckt werden kann:

Die Beanspruchungsfaktoren bei Deponiebasisabdichtungen lassen sich nach drei Gruppen un-
terscheiden:

- Physikalische Beanspruchungsfaktoren
- chemische Beanspruchungsfaktoren und
- biologische Beanspruchungsfaktoren.

Es ist davon auszugehen, daB sich im konkreten Einzelfall zumeist Beanspruchungsfaktoren aller
drei Gruppen ergeben. Sie kdnnen gleichzeitig oder auch nacheinander wirksam werden.

3.1 Physikalische Beanspruchungsfaktoren

Die Dichtung wird durch eine Reihe physikalischer, insbesondere baustatischer Lastféalle bean-
sprucht, die fast schlielich im Zusammenhang stehen mit

- dem Einbau der Dichtungsbahnen,
- den Ubrigen bei der Errichtung der Deponie anfallenden Bauarbeiten,

- dem Raumgewicht, der Verdichtungswilligkeit und der Art der Einbringung der angelieferten
Abfalle,

- der konstruktiven Gestaltung des Deponiekdrpers und zugehdriger baulicher Anlagen sowie

- den bodenmechanischen Eigenschaften des anstehenden Baugrundes, insbesondere seinem
Setzungsverhalten.
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Die nachfolgende Zusammenstellung der physikalischen Beanspruchungsfaktoren soll dem pla-
nenden Ingenieur als Hinweis dienen, auf welche diesbezliglichen Lastfélle er grundsatzlich zu
achten hat. Die Eignung der Dichtungsbahnen im Hinblick auf derartige Beanspruchungen kann
durch eine Reihe physikalischer KenngroBen und zugehoriger Kennwerte (siehe Abschnitte 5.1.1
und 5.1.2) beschrieben werden. Im tbrigen kann und soll es nicht die Aufgabe dieser Richtlinie
sein, auch auf Methoden einzugehen, die der Ermittlung der Lastfalle und der aus ihnen resultie-
renden physikalischen Beanspruchungen der Dichtungsbahnen dienen.

197.Ergdnzung-SMBI.NW.-(Stand 1.6.1990 = MB1.NW. Nr. 38 einschl.)
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3.1.1 Mechanische Beanspruchungsfaktoren

Zu diesen zahlen insbesondere die folgenden statischen Lasten:
3.1.1.1 Standige (unveranderliche) Lasten

wie Lasten aus

- Eigengewicht der Dichtungsbahnen,

- der Dranschicht,

- der Schutzschicht,

- Einzelbauwerken bzw. -bauteilen

(z.B. Einsteigschachten, Stiitzenfundamenten, Rohrdurchfiihrungen)
1.1.2 Vorwiegend ruhende Verkehrslasten

ie Lasten aus

- abgelagerten Abfallen,

- Zwischenabdeckschichten der Abfalle,

- der SchluBabdeckung des Deponiekdrpers

3.1.1.3 Nicht vorwiegend ruhende Verkehrslasten

wie Lasten aus

- Transport- und Arbeitsgeraten

(wahrend der Errichtung und des Betriebes der Deponie)

»

~1.1.4 Sondereinfliisse
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bedingt durch

3.1.1.4.1 ungleichmaBige Setzungen

infolge

- nicht gleichmaBig verteilter Auflasten,

(z. B. infolge ungleicher Aufschiittungshéhen des Deponiekdrpers),
- ungleich setzungsempfindlicher Schichten des Baugrundes,

- Bergsenkungen

3.1.1.4.2 Schubkrafte im Béschungsbereich

infolge der bahnparallel wirkenden, durch Sackungen der abgelagerten Abfalle hervorgerufenen
Reibungskrafte

3.1.1.4.3 Warmeeinwirkungen

infolge

74

- witterungsbedingter Temperaturunterschiede vor der Abdeckung der Dichtungsbahnen,

- entstehender Reaktionswarme bei Abbau- oder Umsetzungsprozessen der Abfalle im Deponie-
korper,

- Ablagerung heiBer Abfalle, .

- Deponiebranden.

3.1.2 Sonstige physikalische Beanspruchungsfaktoren
Es kénnen dies insbesondere sein:

3.1.2.1 UV-Strahlung

vor Abdeckung der Dichtungsbahnen

3.1.2.2 Mechanische Angriffe

vor Abdeckung der Dichtungsbahnen durch scharfkantige Werkzeuge, Gerate und sonstige Ge-
genstande.

3.1.3 Mogliche Auswirkungen physikalischer Beanspruchungsfaktoren

Bewegen sich die physikalischen Beanspruchungen (Lasten und Einflisse) in den zulassigen
Grenzen, so treten flr die Dichtungen aus Dichtungsbahnen nur aufnehmbare Spannungen und
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Dehnungen (Verformungen) auf. Werden allerdings durch unzutreffende Annahmen der auf die
Dichtung wirkenden Lasten und Einflisse die Grenzwerte der spezifischen Werkstoffestigkeiten
oder -Verformungen Uberschritten, so kann es zu Schaden an den Dichtungsbahnen oder an ih-
ren Flgestellen kommen, etwa durch ZerreiBen. Eine Dichtigkeit der Bahnen ist damit nicht mehr
gegeben. Durch entsprechend sorgfaltige planerische und entwurfsmaBige Arbeiten miissen
derartige Schaden in jedem Fall vermieden werden (siehe Abschnitt 6.3.3.2).

3.2 Chemische Beanspruchungsfaktoren

Infolge des konstruktiven Aufbaus des Dichtungssystems, d. h. infolge der Abdeckung der Dich-
tung durch die Dranschicht (siehe Abschnitt 6.3.1, Abb. 1) und moéglicherweise auch durch eine
dariiber befindliche zusatzliche Schutzschicht aus inertem Material (z. B. Kesselschlacken),
kommen die Dichtungsbahnen nicht unmittelbar mit den abgelagerten Abfallen in Berlihrung. Da-
her kann es sich bei den von oben her auf die Dichtungsbahnen einwirkenden (chemischen)

14. 8. 85 (4)
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Medien nur um solche handeln, die fllissig oder gasférmig aus dem Deponiekdrper austreten,
und zwar um

- hochkonzentrierte oder unverdiinnte fllissige Substanzen (bei ordnungsgemaBem Deponiebe-
trieb in der Regel nicht zu erwarten),

- verdiinnte flliissige Substanzen,
- Deponiesickerwasser,
- Deponiegase.

In Sonderfallen sind auch von unten her relevante Einwirkungen auf die Dichtungsbahnen még-
lich, und zwar durch aggressives unterirdisches Wasser, wobei die Aggressivitat natirlich oder
durch anthropogene Einwirkung (z. B. durch Untergrundverunreinigung) bedingt sein kann.

Die Einwirkung chemischer Medien auf die eingebaute Dichtung verlauft in der Regel unter stan-
dig sich andernden Randbedingungen. Hierhergehdren vor allem

- die Art, die Konzentrationen und die Frachten der jeweiligen Substanzen,
- die Temperatur,

- die gleichzeitig wirkenden physikalischen Beanspruchungen,

- die gleichzeitig wirkenden biologischen Beanspruchungen.

Die zeitlichen Abldufe dieser Anderungen kénnen sehr unterschiedlich sein (Kurzzeit- oder
Langzeitphasen).
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3.2.2 Beanspruchung durch verdinnte flissige Medien und Eluate

In den abgelagerten Abfallen sind Stoffe enthalten, die unmittelbar wasserléslich sind und sol-
che, die infolge chemischer Abbauprozesse erst entstehen und dann in Lésung gehen. Das Was-
ser, welches flir Losungsvorgange in abgelagerten.Abfallen zur Verfliigung steht, stammt fast
ausschlieBlich aus Niederschlagen, die in den Deponiekdrper eingesickert sind. Dagegen sind
die Wassermengen, die.aus der Eigenfeuchte und aus den chemischen Prozessen der Abfélle
herrhren, in der 'Regel vernachlassigbar klein. Es ist zu beachten, daB selbst dann, wenn nach
zutreffenden Ansatzen zum Wasserhaushalt einer Deponie keine flir Losungsvorgange relevan-
ten Wassermengen ermittelt werden, es doch zu deren Entstehung kommen kann. Ursache ist,
daB durch die Inhomogenitat der Abfalle bevorzugte Sickerwege im Deponiekorper entstehen,
die seine gleichmaBige Durchfeuchtung verhindern und stattdessen deutliche- lokale Losungs-
vorgange bewirken kdénnen. Diese wiederum geben Veranlassung zur Bildung von Deponiesi-
ckerwasser, welches die Basisabdichtung chemisch belastet.

Die wasserldslichen Anteile eines Abfalles werden zur Zeit nach den Deutschen Einheitsverfah-
ren zur Wasser-,-Abwasser und Schlammuntersuchung, Vorschrift S 4 [5], ermittelt. Die daraus
sich ergebenden Konzentrationen erbringen nach bisherigen Erfahrungen Werte, die in der Pra-
xis nicht erreicht werden. Das Verhalten der Dichtungsbahnen gegeniber solchen Eluaten sollte
jedoch in Ermangelung anderer geeigneter Verfahren Grundlage fir die Beurteilung der chemi-
schen Bestandigkeit von Dichtungsbahnen sein und als Lastfall angenommen werden (siehe Ab-
schnitt 5.2.2.2).

3.2.1 Beanspruchung durch hochkonzentrierte fllissige Medien

Extreme chemische Beanspruchungen der Dichtungsbahnen ergeben sich durch die Einwirkung
von hochkonzentrierten oder unverdiinnten flissigen Substanzen. Um die Eignung (Bestandig-
keit) der Dichtungsbahnen in Bezug auf derartige Lastfélle beurteilen zu kdnnen, ist es zweck-
maBig, Reinsubstanzen zur Untersuchung heranzuziehen (siehe Abschnitt 5.2.2.1). Die Hersteller
von Dichtungsbahnen halten entsprechende Bestandigkeitslisten der von ihnen verarbeiteten
Grundwerkstoffe zur Verfligung, wobei zu beachten ist, daB die zugrunde liegenden Prifverfah-
ren nicht immer identisch sind.

Wenn bei der Herstellung der Dichtungsbahnen relevante Veranderungen der chemischen und
physikalischen Struktur der Grundwerkstoffe nicht ausgeschlossen werden kénnen, sind aller-
dings auch, zur chemischen Beurteilung der Fertigprodukte Prifungen mit Substanzen gemafi
Abschnitt 5.2.2.1 durchzufihren.

Fir die Deponie-Praxis darf davon ausgegangen werden, daB die Beanspruchung von eingebau-
ten Dichtungsbahnen durch hochkonzentrierte fllissige Medien einen auBergewohnlichen und in
der Regel kaum zu erwartenden Lastfall darstellt. Prifungen gemaB Abschnitt 5.2.2.1 werden da-
her nur selten und fiir besonders gelagerte Einzelfalle erforderlich sein.

3.2.3 Beanspruchung durch Deponiesickerwasser (von Hausmulideponien)

Die Bildung von Sickerwasser auf Deponien, die Hausmull und hausmulldhnliche Abfalle aufzu-
nehmen haben, entspricht weitgehend den Ausflihrungen gemai Abschnitt 3.2.2. Allerdings wird
die Beschaffenheit des Hausmuillsickerwassers sehr deutlich durch die im Deponiekdrper ablau-
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fenden biochemischen Umsetzungsprozesse un6 milieubedingte Randbedingungen bestimmt. In
Abhangigkeit von der Zeit ist sie auBerdem signifikanten Anderungen unterworfen. Diesbeziigli-
che Prognosen sind kaum madglich, da die Vorgange der stofflichen Umwandlung und der L6-
sung nicht oder nicht im notwendigen MaBe erfaBbar sind und demgemaR auch nicht simuliert
werden kénnen.

Angaben zur Beschaffenheit von Sickerwasser bei Hausmiulldeponien siehe Abschnitt 6.2.4 und
zur Prifung siehe Abschnitt 5.2.2.3.

3.2.4 Beanspruchung durch Gase

Die Gasbildung im Deponiekdrper erfolgt im allgemeinen durch anaeroben biochemischen Abbau
organischer Anteile des Abfalls. Nach vorliegenden Untersuchungsergebnissen handelt es sich
bei den Komponenten der entstehenden Gase

197.Erganzung-SMBI.NW.-(Stand 1.6.1990 = MB1.NW. Nr. 38 einschl.)
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im wesentlichen um Methan, Kohlendioxid, Wasserstoff und Stickstoff. Geringere Anteile z.B.
von Azetylen, hdheren Kohlenwasserstoffen sowie von Schwefelwasserstoff und Ammoniak sind
nachgewiesen worden. Die Beanspruchung der Dichtungsbahnen erfolgt durch die Gase direkt
oder durch ihre im Sickerwasser geldsten Anteile. Im Ubrigen siehe Abschnitt 5.2.2.4.

3.2.5 Mdgliche Auswirkungen chemischer Beanspruchungsfaktoren

Infolge seiner charakteristischen Eigenschaften hinsichtlich Menge und Beschaffenheit kommt
dem Deponiesickerwasser (von Hausmiilldeponien) - im Vergleich zu den Einflissen aus hoch-
konzentrierten und verdiinnten flissigen Medien und aus Deponiegasen - eine ausschlaggeben-
de Bedeutung als Be-andpruchungsfaktor zu.

“rerwiinschte Beeintrachtigungen der Dichtungsbahnen-eigenschaften durch Deponiesicker-
wasser auBern sich in

«hteiligen Veranderungen physikalischer Kennwerte. Im gen vgl. Abschnitt 5.2.2.
3.3 Biologische Beanspruchungsfaktoren

Die Einwirkungen biologischer Faktoren gegeniiber eingebauten Dichtungsbahnen kénnen durch
Angriffe von

- Mikroorganismen, z. B. Bakterien,
- héheren pflanzlichen Organismen, z. B. Wurzeln bestimmter Spezies wie Lupinen etc.,

- héheren tierischen Organismen, z. B. Nagetieren,
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«ingt sein. Sie verlaufen unter standig sich andernden sikalischen und chemischen Randbedin-
gungen. Im «rigen siehe sinngeman die einleitenden Ausfihrungen zu schnitt 3.2, vorletzter und
letzter Absatz.

3.3.1 Beanspruchung durch Mikroorganismen

Mit dem Deponiesickerwasser gelangen Mikroorganismen auf die Dichtung, auf deren Oberfla-
che sie sich ansiedeln. Das Sickerwasser fuhrt den Mikroorganismen Nahrstoffe zu, bei deren
Umsetzung Stoffwechselprodukte wie Gase und insbesondere organische Sauren entstehen, die
auf den Werkstoff der Dichtungsbahnen einwirken kénnen.

Eine Beanspruchung von Dichtungsbahnen kann auch dadurch entstehen, daB Mikroorganismen
den Werkstoff, aus dem die Dichtungsbahnen hergestellt sind, unmittelbar in ihren Stoffwechsel
einbeziehen.

3.3.2 Beanspruchung durch héhere pflanzliche Organismen

Es ist im Bauwesen bekannt, daB unterschiedlichsten Zwecken dienende Dichtungen aus Dich-
tungsbahnen von oben her durchwurzelt und von unten her von Pflanzentrieben durchstoBen
werden konnen.

Typische, den Pflanzenwuchs ermdglichende und fordernde Verhaltnisse sind hierbei Voraus-
setzung. Diese kdnnen vermieden werden, wenn das Dichtungssystem ordnungsgeman, d.h. zu-
mindest nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, geplant und ausgefihrt wird.

Dazu sind vor allem erforderlich:

- Sorgfaltiges Abtragen (Abschieben) des anstehenden Oberbodens (Mutterbodens) einschlie-
lich aller weiteren von Pflanzen durchwurzelten Bodenschichten

- Herstellung der Dranschicht und einer etwaigen Schutzschicht aus inerten, keine Pflanzenteile
enthaltenden Boden bzw. Materialien

- Ausfuhrung der Dichtungs-Einbindungen (z. B. an der Béschungskrone) nur in inerten, keine
Pflanzenreste enthaltenden Bdden ausreichender Machtigkeit. i

Im Gbrigen vgl. Abschnitte 5.1.4,6.3.2 und 7.1.
3.3.3 Beanspruchung durch héhere tierische
Organismen (Nagetierbestandigkeit)

Es ist denkbar, daB Deponiebasisabdichtungen aus Dichtungsbahnen, die aus den verschiedens-
ten Grinden bekanntlich nicht in massive Bauteile, z. B. aus Beton, eingebettet werden, durch
Nagetiere (wie Mause, Ratten, Kaninchen und dgl.) zerstort (,durchnagt") werden. Daher ist es
erforderlich durch eine zweckmaBige konstruktive Gestaltung des Deponiekdrpers oder durch
eine zweckmaBige Anordnung der Dichtung deren Gefahrdung durch Nagetiere von vornherein
weitestgehend auszuschlieBen (siehe Abschnitt 5.1.4. und 6.). Im Ubrigen s. auch [6].
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3.3.4 Mogliche Auswirkungen biologischer Beanspruchungsfaktoren

Neben den Einwirkungen, die durch héhere pflanzliche oder tierische Organismen verursacht
werden kénnen (siehe Abschnitte 3.3.2 und 3.3.3), haben nur noch solche Einwirkungen, die
durch die Aktivitaten von Mikroorganismen bedingt sind, eine gewisse Bedeutung (siehe Ab-
schnitt 3.3.1). Eine technisch zweckmaBige Auswahl der Dichtungsbahnen-Werkstoffe, erforder-
lichenfalls in Verbindung mit adaquaten Bestandigkeitsprifungen (siehe Abschnitt 5.2.3.1), kann
auch hier Schaden weitestgehend ausschlieBen.

14. 8. 85 (5)
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4. Die Dichtungsbahnen-technischer Stand

4.1 Werkstoffe Man unterscheidet folgende Systeme:

Unter Beachtung der jeweils zutreffenden physikalischen und chemischen KenngréBen sowie ih-
rer zugehorigen Kennwerte (siehe Abschnitt 5.1) werden im Bauwesen insbesondere die nach-
folgend aufgeflihrten Polymer-Werkstoffe (Thermoplaste und Elastomere) sowie Bitumen zur
Herstellung von Dichtungsbahnen verwendet [1], [2].

4.2.1.1 Homogene Dichtungsbahnen,

die aus einem einheitlichen (isotropen) Werkstoff bestehen, der sich aber auch aus einer Mi-
schung mehrerer Komponenten unterschiedlicher Eigenschaften zusammensetzen kann.

4.1.1 Polymer-Werkstoffe (Hochpolymere) 4.1.1.1 Thermoplaste
Ethylencopolymerisat-Bitumen ECB

Ethylen vinylacetat EVA

Chloriertes Polyethylen PEC

Polyethylen (hoher Dichte) HDPE

Polyethylen (niederer Dichte) LDPE

Polyisobutylen PIB

Polyvinychlorid (weich) PVC weich Polyvinylchlorid (weich) bitumenvertraglich PVC weich
4.1.1.2 Elastomere

Ethylen-Propylen-Terpolymer EPDM

Butylkautschuk IIR
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Chlorsulfoniertes Polyethylen .. CSM
Chloropren-Kautschuk CR

Nitril-Kautschuk NBR.

4.1.2 Bitumen

Bitumen nach DIN 1995 (Destillationsbitumen)
Geblasene Bitumen

Polymer-Bitumen.

4.1.3 Bisher eingesetzte Werkstoffe

Nach derzeitigem Stand sind Dichtungsbahnen fir Basisabdichtungen von Abfalldeponien insbe-
sondere aus folgenden Werkstoffen zum Einsatz gelangt:

ECB, PEC, HDPE, LDPE, PVC weich, Bitumen.
4.2 Charakterisierung und Gestaltung der Dichtungsbahnen
4.2.1 Aufbau

Im Zuge ihrer Verarbeitung erhalten die Dichtungsbahnen-Werkstoffe vielfach'besondere Zusat-
ze. AuBerdem koénnen die Dichtungsbahnen kaschiert, mit besonderen Tragereinlagen versehen
oder mit anderen Dichtungsbahnen doubliert werden.

4.2.1.2 Heterogene Dichtiingsbahnen
- ein- oder beidseitig kaschiert, z. B. mit Vliesen oder Folien
- mit Tragereinlagen versehen, z. B. mit Geweben, Vliesen, .Matten, Metallfolien (Metallbandern),

- als Mehrschichtsystem, aus mehreren Lagen von Werkstoffen unterschiedlicher Eigenschaften
zusammengefligt

Die Werkstoffe der Tragereinlagen missen verrottungsbe-standig sein, auBerdem sollen sie das
Verhalten der Di tungsbahnen bei Zugbeanspruchung und beim Widerstan gegen Weiterreien
deutlich verbessern (siehe Abschnitt 5.1.2):

4.2.2 Formgebung der Oberflache

Durch eine gezielte Formgebung der Oberflache kdnnen die Eigenschaften der Dichtungsbahnen
in bestimmter Weise beeinfluBt werden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf ihre optische Wir-
kung und ihren bodenmechanischen Reibungsbeiwert. Die betreffenden Eigenschaften sind Ubli-
cherweise unter Verwendung des vorgegebenen Bahnenwerkstoffs oder durch Auftrag von
Fremdstoffen zu erzielen, wobei die Oberflachen im Ergebnis wie folgt ausgebildet sein kdnnen:
>
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- glatt
- strukturiert (z. B. gepragt, genoppt, gerillt) t
- durch Materialauftrag verandert (z. B. besandet, beflockt).

Eine Beeintrachtigung der Fligestelleneigenschaften durch eine derartige Oberflachengestaltung
ist in jedem Fall auszuschalten - ggf. durch besondere MaBnahmen bei der Produktion oder bei
der Verlegung.

4.2.3 Einfarbung

Ebenso wie die Formgebung der Oberflache erflllt auch die Einfarbung der Dichtungsbahnen
optische und wichtige anwendungstechnische Aufgaben:

- Vollflachige Farbgebungen kénnen die Einwirkungen ultravioletter Strahlen abmindern oder als
Temperaturreflektoren wirken. Dariiber hinaus konnefl-sreBlcrrder-Kenn-zeichnung unter-
schiedlicher Werkstoffqualitaten dienen.

- Farbmarkierungen kénnen ebenso als spezifische Materialkennzeichnung oder aber auch als
Einbauhilfen verwendet werden.

197.Erganzung-SMBI.NW.-(Standl. 6.1990 = MBI.NW: Nr. 38 einschl.)
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4.2.4 Dimensionierung

Die Regelabmessungen der Dichtungsbahnen hangen in erster Linie von den werkstoffbedingten
Eigenschaften und den Herstellungsverfahren ab. Darlber hinaus dirfen bestimmte Mindestdi-
cken der Bahnen - bedingt durch konstruktive, verlegungstechnische und betriebliche Anforde-
rungen an das Dichtungssystem der Deponie - nicht unterschritten werden (siehe Abschnitt
5.1.1.2).

Im Ubrigen ist anzustreben, daB die einzubauenden Dichtungsbahnen groBe Flachenabmessun-
gen aufweisen, um die Fligestellenanteile niedrig zu halten. Soweit technisch vertretbar, sollen
die Fugearbeiten in die Herstellerwerke verlegt werden (Vorkonfektionierung), damit diese Ar-
beiten auf der Baustelle auf ein MindestmaB beschrankt werden kénnen. Die jeweiligen Baustel-
lenverhaltnisse sind zu berlicksichtigen.

4.3 Fugetechniken

Infolge der Bedeutung der Fugenaht als potentielle Fehler-

loder Schwachstelle in einer groBflachigen Abdichtung ist der Auswahl einer geeigneten Verbin-
dungstechnik besondere Beachtung zu schenken. Die einschlagigen DIN-Vorschriften [11], VDI-
Richtlinien [9] und DVS-Merkblatter [12] sind dabei sinngemal zu verwenden. Dariliber hinaus
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gelten die Vorschriften der Herstellerwerke. Im einzelnen werden folgende Hauptverfahren bei
der Verbindung von Dichtungsbahnen unterschieden:

- SchweiBen,

- Kleben,

- Vulkanisieren.

U.3.1 SchweiBen

| Es gelangen zur Zeit folgende SchweiBverfahren zur Anwendung:
- WarmgasschweiBen,

- HeizelementschweiBen,

- ExtrusionsschweiBen,

- FlammschweiBen'(fir Bitumen-Bahnen).

Die Verbindungen werden in der Regel als Uberlappungs-schweiBung ausgefiihrt. Die Dich-
tungsbahnen werden dabei durch Warmezufuhr allein oder unter Zugabe von SchweiBgut homo-
gen verbunden.

Der Uberlappungsbereich muB frei von Verunreinigungen und trocken sein.

Bei Dichtungsbahnen aus Polymer-Werkstoffen (Polymer-"' bahnen) soll die Uberlappung eine
Mindestbreite von 5 cm, die SchweiBnaht insgesamt eine solche von 3 cm besitzen. Bei Doppel-
nahten entspricht dieses MaB der Summe der beiden Einzelnahtbreiten.

74

Bei Bitumen-Dichtungsbahnen hat, insbesondere wegen der verhaltnismaiig geringen Nahtfes-
tigkeit, die Uberlappung in der Regel 10% der Bahnenbreite zu betragen, 15cm sind aber in jedem
Falle erforderlich; sie braucht 50 cm nicht zu Uberschreiten. In Ausnahmefallen darf die kleinste
Uberlappung 7,5 % der Bahnenbreite betragen..Dies ist jedoch nur zuldssig, wenn vergleichs-
weise eine besondere Sicherheit der Fligenaht gegeben ist. Allerdings gelten auch in diesem Fal-
le die vorstehenden Festlegungen fir die Mindest- und Hoéchstlberlappung (15 cm bzw. 50 cm).

Die Umgebungstemperatur sollte bei der Verlegung +5°C nicht unterschreiten.
4.3.1.1 WarmgasschweiBen

Die Bahnen werden an den Uberlappungsfldchen mit warmem Gas (HeiBluft) erwarmt und unter
dem erforderlichen AnpreBdruck miteinander verbunden.

4.3.1.2 HeizelementschweiBen (HeizkeilschweiBen)
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Die Bahnen werden an den Uberlappungsflachen mit einem oder mehreren Heizelementen er-
warmt und dann unter AnpreBdruck miteinander verbunden.

4.3.1.3 ExtrusionsschweiBen

Der SchweiBzusatz, der aus dem gleichen Grundwerkstoff wie die Bahn besteht, wird aus einem
Extruder zwischen oder auf die z. B. durch Warmgas vorgewarmten SchweiBnahtbereiche ge-
bracht, die dann unter dem erforderlichen AnpreBdruck miteinander verbunden werden.

4.3.1.4 FlammschweiBen (flr Bitumen-Bahnen)

Die Uberlappungsfldchen der Bahnen werden durch Warme-, zufuhr mit offener Flamme (z. B.
eines Propanbrenners) so weit erwarmt, daB im Uberlappungs- bzw. Nahtbereich die Bitumen-
Deckschichten im ausreichenden MaBe aufgeschmolzen werden, um durch nachfolgendes Zu-
sammendricken des Nahtbereiches eine sichere Verbindung der Bahnennahte erzielen zu kén-
nen.

4.3.2 Kleben

Polymer-Werkstoffe haben im Gegensatz zu den meisten anderen Werkstoffen (wie z. B. Metal-
le, Holz, Glas) ein duBerst differenziertes klebetechnisches Verhalten. An die Herstellung von
geklebten Verbindungen bei Abdichtungen aus Polymerbahnen sind daher auBergewdhnliche
Anforderungen zu stellen. Allein die Auswahl der Klebestoffe ist bereits an die Beachtung vielfal-
tiger Voraussetzungen geknipft. ,
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Die Qualitat der Klebeverbindung wird im wesentlichen durch folgende Faktoren bestimmt:

- Adhasionseigenschaften der Oberflache

- Diffusionsverhalten des Klebestoffes ;

- Verformungsverhalten der Klebeverbindung.

Bei der Verklebung von bituminésen Bahnen gelten sinngemaB die gleichen Anforderungen. e

Neben der VDI-Richtlinie 3821 [9] sowie den Verlegevorschriften der Herstellerwerke sind die
gewerbeaufsichtlichen Vorschriften zu beachten.

4.3.2.1 Diffusionskleben (QuellschweiBen)

Die zu figenden Flachen werden gleichzeitig mit einem Ldsemittel benetzt und unmittelbar nach
Anquellen mit leichtem Druck verbunden. Das Herstellen einer kurzzeitigen Flachenpressung un-
mittelbar nach der erfolgten Nahtverbindung ist erforderlich.
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4.3.2.2 Adhasionskleben

Die Adhasionskleber werden vorzugsweise auf beide zu verklebenden Flachen aufgestrichen.
Alsdann werden sie hach weitgehendem Abdunsten des Losungsmittels unter Anreiben oder An-
pressen zusammengefugt.

4.3.2.3 Bitumen-Kleben

Bei bitumindsen Dichtungsbahnen kann die Nahtverklebung mit zusatzlich aufgebrachtem hei-
Bem Bitumen erfolgen. Dabei sollte die Umgebungstemperatur nicht unter-5°C liegen. Die Uber-
lappungsbreiten richten sich nach Abschnitt 4.3.1. Kalt zu verarbeitende bitumindse Klebemas-
sen sind im Fall der Deponiebasisabdichtungen nicht zulassig.

4.3.3 Vulkanisieren

Dichtungsbahnen aus Synthese-Kautschuken werden durch Vulkanisation miteinander verbun-
den. Zwischen den betreffenden Fligeflachen entsteht eine irreversible chemische Vernetzung
linearer Polymere.

4.3.4 Sonstige Verfahren

Im Bereich von Bauwerksanschlissen und Durchdringungen sind die vorgenannten Fligetechni-
ken vielfach nicht anwendbar, so daB als Hilfskonstruktion Klemmverbindungen gewahlt werden
mussen. Die Konstruktion der Verbindung ist dabei unter Berticksichtigung des werkstoffspezifi-
schen Verformungsverhaltens der Dichtungsbahnen zu gestalten. AnschlieBend werden derarti-
ge Verbindungen zur Erhdhung der Sicherheit gegen Korrosion und Undichtigkeit mit besonde-
ren VersiegelungsmaBnahmen geschutzt.

5. Anforderungen an die Dichtungsbahnen, Priifung, Gutelberwachung und Kennzeichnung
5.1 Anforderungen

Den Anforderungen an die Dichtungsbahnen liegen die derzeit verfligbaren und hier als relevant
zu betrachtenden Regelwerke zugrunde (siehe Anlage 3). Im Hinblick auf den spezifischen Ein-
satzzweck der Dichtungsbahnen zur Herstellung von Deponiebasisabdichtungen war es nicht zu
umgehen, daB gegeniiber diesen Regelwerken zum Teil andere Anforderungen festgelegt wer-
den muBten. Unabhangig davon ist allerdings zu beachten, daB die zu verwendenden Dichtungs-
bahnen mindestens, diejenigen Anforderungen zu erfiillen haben, die sich aus den jeweils zu-
treffenden DIN-Normen (Stoff normen) ergeben.

Die fur notwendig erachteten physikalischen, chemischen und biologischen Anforderungen sind
in den Tabellen 1.1,1.2 und 2 der Anlage 2 zusammengestellt worden.

Es ist zu beachten, daB die Anforderungen an die Dichtungsbahnen in erster Linie durcrvdie
KenngroBen (Prifparameter) der Werkstoffe und ihrer zugehdrigen, jeweils festgelegten Kenn-
werte (Mindestwerte) beschrieben werden. Daneben sind auch KenngréBen bzw. Kennwerte von
Bedeutung, die sich auf die Einfliisse der Fertigung und Gestaltung der Dichtungsbahnen bezie-
hen.
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Es ist nicht moglich, fur alle vorkommenden Félle die auftretenden Beanspruchungen der Dich-
tungsbahnen wahrend und nach ihrem Einbau - und damit ihre Anforderungen - allgemein und
zugleich umfassend sowie mit der notwendigen Genauigkeit zu beschreiben bzw. festzulegen.
Man kommt nicht umhin auch vom konkreten Einzelfall auszugehen, d. h. man hat die GréBen-
ordnung des jeweiligen Beanspruchungsfaktors aufgrund ingenieurmaBiger Methoden zu ermit-
teln oder abzuschéatzen. Allerdings sollten dabei nur Lastfalle und Einflisse berlcksichtigt wer-
den, die nach Lage der Dinge tatsachlich zu erwarten sind.

5.1.1 Aligemeine physikalische Anforderungen

Folgende physikalische KenngrdéBen sind zur allgemeinen Beurteilung der Dichtungsbahnen her-
anzuziehen:

- AuBere Beschaffenheit

-+ Dicke (Nenndicke)

- Warmlagerungsverhalten

- Wasseraufnahme

- Witterungsverhalten.
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Bei den Priifungen (siehe Abschnitte 5.2.1.1 bis 5.2.1.5) sind die Kennwerte bzw. Merkmalsanfor-
derungen einzuhalten, die in den Tabellen 1.1 und 1.2, Teil ,Allgemeine physikalische Anforderun-
gen", der Anlage 2 zusammengestellt sind. Im Einzelfall kann es notwendig sein, daB der eine
oder andere Kennwert strenger angesetzt werden muB, um besonders gelagerte Umstande
(Lastfalle) abzudecken. Im Ubrigen gelten nachfolgende Abschnitte 5.1.1.1 bis 5.1.1.5.

5.1.1.1 AuBere Beschaffenheit

Die Dichtungsbahnen mussen eine geschlossene Oberflache besitzen. Sie mussen frei von Feh-
lern wie Poren, Lunkern und Fremdeinschllissen sein. Die Bahnen missen sich von der Rolle auf
ebener Unterlage kantengerade und gleichmaBig breit abrollen lassen.

Die auBere Beschaffenheit der Dichtungsbahnen wird nach den Kriterien gemaB Abschnitt 5.2.1.1
gepruft.

5.1.1.2 Dicke (Nenndicke)

Unter Hinweis auf die Ausfiihrungen des Abschnitts 4.2.4 hat

die erforderliche Mindest-Nenndicke bei Dichtungsbahnen aus
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- Polymer-Werkstoffen 2,0mm (Thermoplasten, Elastomeren) und
- Bitumen-Werkstoffen 5,0 mm zu betragen.

Der aus den Dickenmessungen gewonnene arithmetische Mittelwert muB gleich oder gréBer als
die Mindest-Nenndicke sein. Einzelwerte diirfen um nicht mehr als £10 % vom arithmetischen
Mittelwert abweichen.

" Im Einzelfall kann es erforderlich sein, Bahnen mit gréBeren Dicken zu verwenden, um beson-
ders gelagerte Anforderun-) gen oder Lastfalle abzudecken (siehe auch Abschnitt 5.1.2).

Hinsichtlich der Prifung siehe Abschnitt 5.2.1.2.
5.1.1.3 Warmlagerungsverhalten

Das Warmlagerungsverhalten wird nach Abschnitt 5.2.1.3 ermittelt. Die Abmessungen der Poly-
merbahnen dirfen sich sowohl in Fertigungsrichtung als auch senkrecht dazu um nicht mehr als
2,0%, die der Bitumenbahnen um nicht mehr als 1,0 % andern. Die duBere Beschaffenheit (siehe
Abschnitt 5.1.1.1) darf sich gegeniiber dem Ausgangszustand nicht oder nur unwesentlich an-
dern. Eine Blasenbildung ist in keinem Fall zuldssig.

/

Die Werte, die das Verhalten der Polymerbahnen bei Zugbeanspruchung beschreiben (siehe An-
lage 2, Tabelle 1.1), diirfen sich nach Prifung gemaB Abschnitt 5.2.1.3.2 um nicht mehr als 20%
gegeniiber den Ausgangswerten andern. Bei Bitumen-Bahnen dirfen die entsprechenden Werte
(siehe Anlage 2, Tabelle 1.2) keine Abnahme erfahren.

5.1.1.4 Wasseraufnahme
74

Unter Zugrundelegung der Prifung nach Abschnitt 5.2.1.4 darf die Wasseraufnahme bei Lage-
rung im Wasser nach 28 Tagen nicht gréBer als 1,0 Gewichts-% sein. .

5.1.1.5 Witterungsverhalten

In vielen Fallen ist es aus bautechnischen und deponiebetrieblichen Griinden nicht vermeidbar,
daB selbst wahrend langerer Zeitraume (> 1,0 Jahre) die verlegten Dichtungsbahnen, z. B. auf
Boschungen, zunachst unabgedeckt bleiben mussen. Es ist daher erforderlich, daB sie in ihrer
Funktionsfahigkeit nicht durch Witterungseinfliisse x beeintrachtigt werden. Sie miissen vielmehr
eine gute Witterungsbestandigkeit aufweisen. Entsprechende Nachweise sind vom Bahnenher-
steller zu erbringen (siehe Abschnitt 5.2.1.5).

5.1.2 Besondere physikalisch-mechanische Anforderungen

Physikalische KenngrdBen, die die charakteristischen mechanischen Eigenschaften der Dich-
tungsbahnen fir den Einsatz als Deponiebasisdichtungen besonders deutlich beschreiben, sind:

- Verhalten bei Zugbeanspruchung (einachsig, mehrachsig)
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- Widerstand gegen WeiterreiBen

- Widerstand gegen punktférmige Durchdringung
- Verhalten bei niedrigen Temperaturen

- Verhalten bei hohen Temperaturen

- Nahtfestigkeit.

Ist mit mechanischen Beanspruchungen im Sinne von Abschnitt 3.1 zu rechnen, dann mussen die
Dichtungsbahnen diesen standhalten kénnen. Bei den Priifungen (siehe Abschnitte 5.2.1.6,
5.2.1.8 bis 5.2.1.12) sind die Kennwerte einzuhalten, die in den Tabellen 1.1 und 1.2, Teil ,Beson-
dere physikalisch-mechanische Anforderungen", der Anlage 2 zusammengestellt sind. Im Gbri-
gen gilt:

- Im Einzelfall kann es notwendig sein, daB der eine oder andere Kennwert strenger angesetzt
werden muB, um besonders gelagerte Umstande (Lastfalle) abzudecken.

- Wenn es aus grundbaustatischen oder bodenmechanischen Griinden erforderlich wird - z. B.
bei Bodenkorpern (anstehender Untergrund, Boschungen, usw.) ungleichmaBiger Setzungsemp-
findlichkeit - das Spannungs-Ver-formungs-Verhalten einer Dichtungsbahn bei mehrachsiger
Zugbeanspruchung zu beurteilen, sind entsprechende Prifungen vorzunehmen [3], [4]. Dabei
durfen die Bruchdehnungen 10 % nicht unterschreiten.

- Der SchweiBfaktor (Fligefaktor), das Verhaltnis von Nahtfestigkeit zur Festigkeit des Grund-
werkstoffs,- darf bei Polymerbahnen mit Streckgrenze (teilkristalline Hochpoly-. mere) den Wert
von 0,9 und bei Polymerbahnen ohne Streckgrenze (amorphe Hochpolymere) den Wert von 0,6
nicht unterschreiten. Bei Bitumen-Dichtungsbahnen

14:8.85(7)
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werden Spannungen im Nahtbereich, die hier Gleitvorgange ausldsen, vollstdndig oder doch na-
hezu abgebaut. Insofern kann fiir diese Bahnen kein SchweiBfaktor angegeben werden.

Hinsichtlich der Prifung siehe Abschnitt 5.2.1.12.
5.1.3 Chemische Anforderungen

KenngrdBen, die der Beurteilung der chemischen Bean-spruchbarkeit der Dichtungsbahnen die-
nen, sind:

- Bestandigkeit gegeniiber hochkonzentrierten fliissigen Medien

- Bestandigkeit gegenuber verdinnten flissigen Medien und Eluaten
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- Bestandigkeit gegeniliber Deponiesickerwasser (von Hausmilldeponien)
- Bestandigkeit (Verhalten) gegenliber Gasen. .

Sind chemische Beanspruchungen nach Abschnitt 3.2 nicht « auszuschlieBen, so mussen die
Dichtungsbahnen diesen standhalten kdnnen.

Nach Einlagerung des Bahnenmaterials in den Priifmedien gemaB Abschnitt 5.2*2.1 bis 5.2.2.4
diirfen die gemessenen Werte der PriifgréBen ,Gewichtsdnderung" und ,Anderung mechani-
scher Eigenschaften (aus dem Zugversuch)" die Kennwerte gemaB Tabelle 2, Teil ,Chemische
Anforderungen", der Anlage 2 nicht Uberschreiten.

Hinsichtlich der Prifung siehe im Ubrigen Abschnitt 5.2.2.
5.1.4 Biologische Anforderungen

KenngroBen, die der Beurteilung der biologischen Bean-spruchbarkeit der Dichtungsbahnen die-
nen, sind:

- Bestandigkeit gegen Mikroorganismen
- Bestandigkeit gegen hdhere pflanzliche Organismen
- Bestandigkeit gegen héhere tierische Organismen.

Sind biologische Beanspruchungen nach Abschnitt 3.3 nicht auszuschlieBen, so missen die
Dichtungsbahnen diesen standhalten kénnen.

Zur Prifung der Bestandigkeit gegen Mikroorganismen dirfen nach Einlagerung des Bahnenma-
terials in organismenreichem Mutterboden die gemessenen Werte der PriifgroBen ,Gewichtsan-
derung" und ,Anderung mechanischer Eigenschaften (aus dem Zugversuch)" die betreffenden
Kennwerte gemaB Anlage 2, Tabelle 2, Teil ,Biologische Anforderungen", nicht tUberschreiten.
Hinsichtlich der Prifung siehe Abschnitt 5.2.3.1.

Reichen technische MaBnahmen geman Abschnitt 3.3.2 nicht aus, um die Dichtungsbahnen si-
cher gegen das Durchwachsen von Pflanzenwurzeln oder-trieben zu schitzen, muB

die Wurzelfestigkeit des bestreffenden Bahnenmaterials nachgewiesen werden (siehe Anlage 2,
Tabelle 2, Teil ,Biologische Anforderungen"). Hinsichtlich der Priifung siehe Ab-. schnitt 5.2.3.2.

In Fallen, in denen trotz technischer MaBnahmen gemafi Abschnitt 3.3.3 ein Nagetierbefall nicht
auszuschlieBen ist, muB die Nagetierbestandigkeit der Dichtungsbahnen nachgewiesen werden
(siehe Anlage 2, Tabelle 2, Teil ,Biologische Anforderungen"). Hinsichtlich der Priifung siehe Ab-
schnitt 5.2.3.3.

5.2 Prifung
5.2.1 Physikalische Prufungen

5.2.1.1 AuBere Beschaffenheit \
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Identifikation: Kennzeichnung in Bezug auf Werkstoff und | Aufbau, Herstellerzeichen, Chargen-
nummer.

Aussehen: Z.B. Oberflache glatt oder struktuiert, Farbe, Kaschierung, SchweiBstreifen.
Flachenabmessungen: Herstellungslange, Herstellungsbreite.

Sichtbare Fehler und Mangel: Z.B. Poren, Lunker, Fremdeinschlisse.

5.2.1.2 Dicke (Nenndicke) Polymer-Bahnen: DIN 53 370 [11]. Bitumen-Bahnen: DIN 52 123 [11],
Anmerkungen:

Die Prifung gibt Hinweise darauf, ob bei der Fertigung der Dichtungsbahnen die Nenndicke
(mm) unter Berlicksichtigung der jeweilig zulassigen Toleranzen eingehalten wird. AuBerdem er-
moglicht die Messung der Dicke, ob und in welchem MaBe sich chemische Medien auf den be-
treffenden Werkstoff ausgewirkt haben (siehe Abschnitt 5.2.2).

5.2.1.3 Warmlagerungsverhalten

5.2.1.3.1 MaBanderung, Anderung der duBeren Beschaffenheit:
Polymer-Bahnen: DIN 53 377 [11]; visuelle Beurteilung.

Lagerungsdauer: 6 Stunden bei 80° C, anschlieBend 30 Minuten bei 23° C.
Bitumen-Bahnen: DIN 52123(11]; visuelle Beurteilung.

Lagerungsdauer: 2 Stunden bei 60° C, anschlieBend 30 Minuten bei 23° C.
197.Erganzung-SMBI.NW.-(Stand 1.6.1990 = MBI.NW. Nr. 38 einschl.)
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5.2.1.3.2 Anderung mechanischer Eigenschaften

(aus dem Zugversuch):

DIN 53 455 [11].

Lagerungsdauer:

7 Tage bei 80°C, anschlieBend Angleichung auf 23° C.

Zur genaueren Bestimmung des Verhaltens nach Warmlagerung ist die Anderung der gemesse-
nen Werte in Abhangigkeit von der jeweiligen Lagerungsdauer zu bestimmen, erforderlichenfalls
Uber einen Zeitraum von mehr als 7 Tagen.

5.2.1.3.3 Anmerkungen:
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Die Prifungen liefern Hinweise darauf, ob bei der Warmlagerung nachteilige Eigenschaftsande-
rungen an den Dichtungsbahnen, z. B. durch Auswandern fllichtiger Bestandteile, auftreten. Das
Warmlagerungsverhalten ist von Bedeutung im

«blick auf mogliche Temperaturbelastungen (Sonnenein-ihlung)- beim Einbau der Dichtungsbah-
nen auf der sponie.

Zu beachten ist, daB die Prifungen - im Gegensatz zu der gemaB Abschnitt 5.2.1.11 - Aussagen
bringen Uber Zustand und Verhalten der Dichtungsbahnen nach Abklingen der Temperaturein-
wirkung.

5.2.1.4 Wasseraufnahme
DIN53495[11). Lagerungsdauer: 28 Tage
Anmerkungen:

«KenngroBe ist ein Indikator fur das Quellverhalten der htungsbahnen im Wasser. Bei Bitumen-
Bahnen bestimmen die Flllstoffe die Hohe der Wasseraufnahme. Bei “Blerogenen Dichtungs-
bahnen ist der EinfluB der verschiedenartigen Werkstoffe auf die KenngrdBe zu berucksichtigen.

5.2.1.5 Witterungsverhalten

Das Witterungsverhalten ist eine nicht unwesentliche KenngréBe zur Beurteilung der Dichtungs-
bahnen-Eigenschaften bei Witterungseinflissen (siehe Abschnitt 5.1.1.5). Zeitraffertests (Kurz-
prifungen mit Xenonlampe in Kombination mit Be-regnungs- und Temperaturzyklen) werden im
Falle der Deponiebasisabdichtungen nicht fur notwendig bzw. zweckmaBig erachtet. Stattdessen
sind Prifungen (Eignungsprifungen) auf der Grundlage von praxisnahen Freibe-witterungstests
durchzufiihren, d. h. das Bahnenmaterial ist in verlegtem Zustand Uber langere Zeit natirlichen
Klimaverhaltnissen auszusetzen. Die Freibewitterungstests schlieBen bestimmte Folgeprifungen
ein. Dabei dirfen sich nach mindestens zwei Jahren Bewitterungsdauer relevante mechanische
Eigenschaften (Kennwerte) der Polymer- und
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Bitumen-Bahnen um nicht mehr als 25% andern (siehe Anlage 2, Tabelle 1.1 und 1.2). Bei den be-
treffenden KenngrdéBen handelt es sich um diejenigen, die in den vorgenannten Tabellen im Teil
.Besondere physikalisch-mechanische Anforderungen" aufgefiihrt sind. Die KenngréBe ,Verhal-
ten bei niedrigen Temperaturen" ist hiervon ausgenommen und ist in die Folgeprifungen nicht
einzubeziehen.

5.2.1.6 Verhalten bei Zugbeanspruchung
5.2.1.6.1 Einachsige Zugbeanspruchung:
PrifgroBe: Zugkraft bei 5 % Dehnung (einachsiges Zugverhalten).

Versuchsdurch- In Anlehnung an DIN 53 455 [11]; fihrung: Prifgeschwindigkeit 10 mm/min.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 28/53



Probekorper: Streifenprobe von 50 mm Breite und 250 mm L&nge; freie Einspannlange 150 mm.

Die Entnahme und Prifung der Probekdrper erfolgt sowohl parallel als auch senkrecht zur Ferti-
gungsrichtung der Dichtungsbahnen.

5.2.1.6.2 Mehrachsige Zugbeanspruchung:
PrifgroBe: Bruchdehnung
(mehrachsiges Zugverhalten).

Versuchsdurch- Systemversuch, bei dem der Probekoérper fihrung: bis zum Bersten bean-
sprucht wird [3], [4].

Probekorper: Durchmesser 1000 mm (ohne Einspannbereich).
5.2.1.6.3 Anmerkungen:

Die Prifungen liefern Aussagen zum ein- oder mehrachsigen Zugverhalten der Dichtungsbah-
nen, etwa im Hinblick auf ungleichmaBige Setzungen im Bereich der Deponiesohle.

5.2.1.7 Linearer Warmeausdehnungskoeffizient

Die Ermittlung ist aus Literaturangaben in vielen Fallen ohne besondere Prifung maglich, siehe z.
B. [1].

Anmerkungen:

Der lineare Warmeausdehnungskoeffizient (1/°C) liefert wichtige Hinweise auf das Verformungs-
verhalten groBer, bereits gefligter, aber noch nicht abgedeckter Flachen der Dichtung, wenn
Temperaturbelastungen auftreten.

5.2.1.8 Widerstand gegen Weiterrei3en
DIN 53 363 [11].

Die Entnahme und Prifung der Probekdérper erfolgt sowohl parallel - als auch senkrecht zur Fer-
tigungsrichtung der Dichtungsbahnen.

14. 8. 85 (8)
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Anmerkungen:

Die Priifung liefert Hinweise auf das Verhalten der Dichtungsbahnen bei Beschadigungen, z. B.
in Form von Perforationen oder Einschnitten.

5.2.1.9 Widerstand gegen punktf 6rmige Durchdringung
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DIN 16 726 [11].

Bei dem Versuch zur Ermittlung des Widerstandes gegen punktférmige Durchdringung (Perfora-
tionsversuch) wird ermittelt, ob das betreffende Dichtungsbahnenmaterial von einem vorgege-
benen Prifkorper (Masse = 500 g) - unter Zugrundelegung einer Mindestfallhéhe von 750mm -
perforiert wird oder nicht. Eine Perforation im Sinne dieser Priifung ist eingetreten, wenn der
Prafkorper im Bereich der Eindruckstelle so weit geschwacht ist, daB er einer Luftdruckdifferenz
von 0,1 bar nicht mehr widersteht und undicht wird.

Anmerkungen:

Die Prifung liefert Hinweise auf das Verhalten nicht abgedeckter Dichtungsbahnen bei schlag-
ahnlicher Beanspruchung wahrend ihres Einbaus und danach.

5.2.1.10 Verhalten bei niedrigen Temperaturen

Polymer-Bahnen: DIN 53 361 [11]. Priiftemperatur:-20° C. Bitumen-Bahnen:
DIN 52123 [11]. Abweichend hiervon betragt die Priftemperatur-10° C.
Anmerkungen:

Die Priifungen geben Hinweise auf das Verhalten des Werkstoffs bei Transport und Einbau so-
wie an konstruktiven Knickpunkten.

5.2.1.11 Verhalten bei hohen Temperaturen

Die Priifung wird analog Abschnitt 5.2.1.6. t durchgefiihrt. Die Priftemperatur betragt 70" C, wo-
bei diese von dem Probenmaterial vollstdndig angenommen sein muB3, ehe mit der Versuchs-
durchfiihrung begonnen wird.

Anmerkungen: e

Die Prufung ist erforderlich im Hinblick auf die zutreffende Bemessung der Dichtungsbahnen fur
den Fall, daB die Dichtung langere Zeit unabgedeckt auf starker geneigten Béschungen liegen
muf und dabei - infolge Sonneneinstrahlung - héheren Temperaturen ausgesetzt ist.

5.2.1.12 Nahtfestigkeit

Sie wird im Zugversuch Uber den SchweiBfaktor (Flgefaktor) aus den Kraften bei Streckspan-
nung bzw. aus den ReiBkraften an Streifenproben mit und ohne Naht bestimmt. Versuchsdurch-
fiihrung gemaB Abschnitt 5.2.1.6.1.

Anmerkungen:
Definition des SchweiBfaktors (Fligefaktors). Siehe Abschnitt 5.1.2.

Bei Bitumen-Dichtungsbahnen werden von den Bahnen ausgehende Spannungen durch Gleit-
vorgange im Nahtbereich vollstandig oder doch nahezu vollstandig abgebaut. Insofern kann hier
kein SchweiBfaktor angegeben werden (siehe auch Abschnitt 5.1.2).

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 30/53



5.2.2 Chemische Prifungen A

Die Messung von Kenn- bzw. PriifgréBen bei Dichtungsbahnen im Rahmen chemischer Priifun-
gen dient in erster Linie dem Zweck, die Bestandigkeit des betreffenden Werkstoffes gegeniber
moglichen Auswirkungen von Abfallen, die fir eine Ablagerung infrage kommen oder vorgese-
hen sind, zu beurteilen.

Die Durchfuhrung der Priifungen erfolgt in Anlehnung an DIN 53521(11]. Im Ubrigen gilt folgen-
des, soweit in den Abschnitten 5.2.2.1 bis 5.2.2A nichts anderes bestimmt ist:

Probekdrper: Bahnenabschnitte von 30 x 30 cm. i .(Missen Randeinfliisse, die die Ergebnis: der
Prufung verfélschen kdnnen, ander seits aber bei den eingebauten Dichtun bahnen keine Rolle
spielen, eliminiert werden, konnen gréBere Abmessungen erforderlich werden).

Lagerungsdauer: 7 und 28 Tage, 3 Monate.

Bei nicht gegebener Stabilisierung der MeBwerte (d. h. bei Nicht-Einstellung eines Grenzwertes
im MeBzeitraum), bei besonderen Anforderungen an die Dichtungsbahnen oder bei zu erwarten-
den auBergewdhnlichen Langzeitbeanspruchungen sind langere Lagerzeiten zu vereinbaren.

Lagerungs- 23° C.

temperatur: Eine erhdhte Lagerungstemperatur, z.B. 60°C, ist erforderlichenfalls bei besonderen
Deponieverhaltnissen zu vereinbaren.

PriifgréBen: . Gewichtsdnderung und Anderung mechanischer Eigenschaften (aus dem Zugver-
such). Hierzu Prifung gemaB Abschnitt 5.2.1.3.2, jedoch Priifgeschwindigkeit 50 mm/min.
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5.2.2.1 Bestandigkeit gegenliber hochkonzentrierten fllissigen Medien

Die Prufung der Bestandigkeit gegenuber hochkonzentrierten flissigen Medien kann z. B. Aus-
sagen ermoglichen Uber das Verhalten der Dichtungsbahnen im Zusammenhang mit Unfallen auf
Deponien, aufgrund derer Inhaltsstoffe von Abfallen in konzentrierter Form und unmittelbar mit
den Dichtungsbahnen in Beriihrung kommen. Deshalb ist diese Prifung nur in Sonderfallen an-
zuwenden (siehe Abschnitt 3.2.1).

Das Dichtungsbahnenmaterial wird geprift durch Einlagern-von Probekérpern in den Medien
(Prufflissigkeiten) gemaB Anlage 1, Ziffer 1 (Gruppe A) und durch die anschlieBende Messung
bestimmter physikalischer PriifgréBen (siehe Abschnitt 5.2.2). Die Auswertung der Ergebnisse
erfolgt durch «Vergleich der betreffenden MeBwerte mit den aus den Nullproben gewonnenen
Werten.
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~3ei heterogenen Dichtungsbahnen kann es zweckmaBig sein, pas Prifmedium nur einseitig ein-
wirken zu lassen.

5.2.2.2 Bestandigkeit gegenuber verdinnten flissigen Medien und Eluaten

Die Durchfuhrung der Priifung erfolgt analog Abschnitt 5.2.2.1 mit den Prifflissigkeiten geman
Anlage 1, Ziffer 2 (Gruppe B). Die Beurteilung der Bestandigkeit gegenliber verdiinnten Losungen
hat einen besonderen Aussagewert hinsichtlich der Auswirkungen von vorrangig chemisch akti-
vem Deponiesickerwasser auf die eingebauten Dichtungsbahnen (siehe auch Abschnitt 3.2.2).

5.2.2.3 Bestandigkeit gegentiber Deponiesickerwasser (von Hausmiilldeponien)

)ie Prifung der Bestandigkeit gegenliber Deponiesickerwas-"ser aus Hausmulldeponien, d.h. ge-
genuber biogenen, faulnis-pahigen Fllssigkeiten, gibt in erster Linie Hinweise darliber, ob das
betreffende Dichtungsbahnenmaterial durch die Einwirkung von organisch hochbelastetem Si-
ckerwasser - in Verbindung mit den Aktivitaten anaerober Mikroorganismen -nachteilige Veran-
derungen erfahren kann, die seine Ver-. wendung einschranken oder ausschlieBen.

Solange noch keine anerkannten Prifverfahren verfligbar sind, kann wie folgt vorgegangen wer-
den:

Die Prufkérper sind in geeigneter Weise in den Sickerwasserablauf von solchen Deponien einzu-
bringen, auf denen Hausmiill oder hausmillahnliche Abfalle zur Ablagerung gelangt sind. Der
Prifraum bzw. das Prifbecken miissen standig von neu zulaufendem Sickerwasser durchstromt
werden, wobei darauf zu achten ist, daB die Prufkorper voll in das Sickerwasser eintauchen.
Weitere Einzelheiten zur Durchfiihrung der Prifung sind:

Abmessung der Prifkorper:

Siehe Abschnitt 5.2.2.

Lagerungsdauer: Siehe Abschnitt 5.2.2, mindestens jedoch 3 Monate.
Lagerungs- Entsprechend den drtlichen Gegebenheiten.

temperatur: Die Monatsmittel der Sickerwassertemperaturen (zu bestimmen aus wéchentlichen
Einzelmessungen) sind festzuhalten. Die Umgebungstemperatur soll am Priifkérper nach Még-
lichkeit 15° C nicht unterschreiten. Bei kurzfristigen Unterschreitungen ist die Prifdauer entspre-
chend diesen Unter-schreitungszeiten zu verlangern.

Sickerwasser- Zu Beginn und am Ende der Untersuchun-beschaffenheit: gen sind die Werte fir

die Parameter pH, Leitfahigkeit, .BSB5 und CSB je einmal zu bestimmen und festzuhalten. Im Ub-
rigen ist sicherzustellen, daB die Beschaffenheit des Sickerwassers derjenigen gemaB Anlage 1,

Ziffer 2, Ifd. Nr. 12, méglichst weitgehend entspricht.

PrufgroBen: Siehe Abschnitt 5.2.2.
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In Bezug auf die Bestandigkeit von Dichtungsbahnen gegeniber Einwirkungen aus organisch
hochbelastetem, faulnisfahigem Deponiesickerwasser wird in Zukunft auch die Priifung in fau-
lendem, kommunalem Klarschlamm in Erwagung zu ziehen sein.

5.2.2.4 Bestandigkeit (Verhalten) gegeniber Gasen

Das Verhalten der Dichtungsbahnen wird geprift durch das Lagern von Probekérpern in einer
Methangasatmosphare (Druck: 1 bar). Fir die Messungen sind geeignete PriifgefaBe zu verein-
baren. Im Ubrigen gilt fir die Probekdrper, die Lagerungsdauer,1 die Lagerungstemperatur und
die PrifgroBen Abschnitt 5.2.2 sinngemaR.

Die Beurteilung des Verhaltens gegenuber Gasen ermoglicht eine Aussage Uber deren Auswir-
kungen auf die Dichtungsbahnen bei Auftreten von biologischen Abbauvorgangen und in beson-
deren Fallen auch bei der Entwicklung von Gasen durch chemische Reaktionen im Deponiekdr-
per (siehe auch Abschnitt 3.2.4).

5.2.3 Biologische Prifungen

Die Messung von diesbeziglichen Kenn- bzw. PrifgréBen dient insbesondere der Beurteilung
der Dichtungsbahnen im Hinblick auf ihre Einsatzmdglichkeiten fiir Deponievorhaben, bei denen
deutlich mit biologischen Beanspruchungen zu rechnen ist.

5.2.3.1 Bestandigkeit gegen Mikroorganismen

Die Priifung erfolgt nach Abschnitt 4.9 der BPG Kunststoffbahnen [8]. Im Gegensatz hierzu sind
PriifgréBen die Gewichtsdnderung und die Anderung mechanischer Eigenschaften

(bei .Zugbeanspruchung), wobei die zugehdrigen MeBwerte nach DIN.53 521 [11] und DIN
53455(11] ermittelt werden.

Die Prufergebnisse geben Hinweise Uber mdgliche mikrobielle Auswirkungen auf die Dichtungs-
bahnen bei Erdeingrabung.

14.8,85(9)
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5.2.3.2 Bestandigkeit gegen hohere pflanzliche Organismen

Die Priifung erfolgt nach Abschnitt 4.10 der BPG Kunststoffbahnen [8]. PrifgroBe ist die Wurzel-
festigkeit.

Die Prufergebnisse geben Hinweise Uber die mdglichen Auswirkungen von Wurzeln - und in be-
dingtem MaBe auch von Trieben - hoherer pflanzlicher Organismen auf die Dichtungsbahnen
(siehe auch Abschnitt 3.3.2).

5.2.3.3 Bestandigkeit gegen hohere tierische Organismen
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Die Prufung erfolgt nach Abschnitt 4.8 der BPG Kunststoffbahnen [8]. PrufgroBe ist die Nagetier-
bestandigkeit.

Die Prifergebnisse geben Hinweise lber mdgliche Schadwirkungen durch Nagetiere bei den
Dichtungsbahnen, die nicht durch geeignete technische MaBnahmen gegen den Befall dieser
Tiere geschitzt werden kénnen (siehe auch Abschnitt 3.3.3).

5.3 Eignungsprifung

Der Hersteller hat das von ihm angebotene Dichtungsbahnenmaterial im Hinblick auf seine Eig-
nung fur Deponiebasisabdichtungen durch eine anerkannte Materialprifstelle prifen zu lassen.
Dabei sind samtliche fir Polymer- und Bitumen-Bahnen gemaB Abschnitt 5.2 jeweils vorgesehe-
nen Priifungegen durchzufiihren.

5.4 Guteuberwachung

Es ist durch angemessene Eigen- und Fremdiberwachung sicherzustellen, daB

- die allgemeinen physikalischen Anforderungen (siehe Abschnitt 5.1.1),

- die besonderen physikalisch-mechanischen Anforderungen (siehe Abschnitt 5.1.2),
- die chemischen Anforderungen (siehe Abschnitt 5.1.3) und

- die biologischen Anforderungen (siehe Abschnitt 5.1.4)

bei der Fertigung der Dichtungsbahnen im Werk, einschlieBlich der Arbeiten zu ihrer Vorkonfek-
tionierung, eingehalten werden.

Uber die Notwendigkeit einer Giiteliberwachung zu den chemischen und biologischen Anforde-
rungen sind von Fall zu Fall besondere Vereinbarungen zwischen Hersteller und Verwender zu
treffen (siehe Abschnitte 5.2.2 und 5.2.3). Allerdings sollte der Verwender in jedem Fall Prif-
zeugnisse zur chemischen Bestandigkeit im Sinne von Abschnitt 3.2.1 (Bestandigkeitslisten) und
zur Wurzelbestandigkeit der Dichtungsbahnen vom Hersteller verlangen.

5.4.1 Eigenuberwachung

Im Rahmen der Eigenliberwachung hat der Hersteller die von ihm gefertigten Dichtungsbahnen
nach den folgenden Grundsatzen - je Fertigungsanlage - zu Uberprifen:

Tabelle 2: Prifungen zur Eigenlberwachung
KenngréBe

Prifverfahren

gemaB Haufigkeit

Abschnitt
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AuBere Beschaffenheit Dicke (Nenndicke)
Einachsige Zugbeanspruchung .

Nahtfestigkeit (bei vorkonfektionierten Bahnen)
Warmlagerungsverhalten

Widerstand gegen WeiterreiBen

Verhalten bei niedrigen Temperaturen

5.2.1.1 2 x taglich

5.2.1.2 2 x taglich

5.2.1.6.11 x taglich

5.2.1.12 mind. 1 Probe pro Arbeitsschicht, max. 1 Probe pro 200 m Nahtlange (
5.2.1.3.11 x wochentlich 5.2.1.8 1 x wochentlich {
5.2.1.10 1 x wochentlich

Soweit auf das jeweilige Material anwendbar, sind zusatzliche materialspezifische Prifungen
durchzufihren, insbesondere bei

- Polyethylen: Schmelzindex entsprecnend DIN 53 735 [11].
- Bitumen-Bahnen: Erweichungspunkt
(Ring und Kugel sowie Penetration) entsprechend DIN 1995 [11].

Die Ergebnisse "der Prifungen sind aufzuzeichnen mindestens 5 Jahre lang aufzubewahren. Auf
Verlangen fremdiberwachenden Stelle sind sie dieser vorzulegen und - falls erforderlich - sta-
tistisch auszuwerten.

Bei unzureichenden Prifungsergebnissen sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung der Mangelursacheri zu treffen.

Im Falle bereits ausgelieferter Dichtungsbahnen ist der Verwender sofort zu benachrichtigen,
damit Folgeschaden auf der Baustelle vermieden werden. Nach Abstellen der M@ngelursachen
sind die betreffenden Prifungen - soweit erforderlich-zu wiederholen.

Dichtungsbahnen, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind auszusondern.
5.4.2 Fremduberwachung

Fremdiiberwachung ist auf der Grundlage eines Uberwachungsvertrages zwischen dem Herstel-
ler einerseits und einer anerkannten Materialpriifstelle oder einer anerkannten Uberwachungs-/
Guteschutzgemeinschaft andererseits zu
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verwirklichen.
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Zu Beginn der Fremdiiberwachung hat die betreffende Stelle zunachst eine umfassende Grund-
lagenprufung durchzufuhren, und zwar samtliche physikalischen, chemischen und biologischen
Prifungen gemaB Abschnitt 5.2. Die fremdiiberwachende Stelle hat die Proben aus der laufen-
den Fertigung zu entnehmen und zu ermitteln, ob das Dichtungsbahnenmaterial den Anforderun-
gen entspricht. Sie hat sich auBerdem davon zu Uberzeugen, daB die personellen, gerate- und
maschinenmaBigen Voraussetzungen fiir eine standige ordnungsgemaBe Fertigung gegeben
sind. Die Eignungsprifung nach Abschnitt 5.3 kann gleichzeitig als Grundlagenprifung dienen.

Die fremdiberwachende Stelle priift zweimal jahrlich Art und Umfang der Eigeniiberwachung
durch Werksbesuche und Einblicke in die Aufzeichnungen. An entnommenen Proben fiihrt sie
zweimal im Jahr Prifungen durch und zwar alle Priafungen gemaB Abschnitt 5.2.1 mit Ausnahme
derjenigen geman Abschnitt 5.2.1.7.

*Wird bei einer Uberwachungspriifung festgestellt, daB Anforderungen nicht erfiillt werden, so
hat der Hersteller die ver-kursachenden Mangel in einer angemessenen Frist, die im 'Regelfall ei-
nen Monat nicht Uberschreiten darf, zu beseitigen. Die Fremdiiberwachungspriifung wird nach
dieser Frist wiederholt.

Haben sich die werkstoffmaBigen Voraussetzungen oder die Fertigungsverfahren bei der Her-
stellung eines Dichtungs-bahnenmaterials so verandert, daB im praktischen Einsatz Anderungen
seines Verhaltens auftreten kdnnen, so ist eine neue Grundlagenprifung durchzufihren.

5.5 Kennzeichnung

Die auf die Baustelle gelieferten Bahnen missen vom Hersteller so gekennzeichnet sein, daB sie
vom Verwender anhand der Produktionsprotokolle hinsichtlich Herstellungsdatum, verarbeiteten
Rohstoffen und der spezifischen Eigenschaften identifiziert werden kénnen (siehe Abschnitt
5.2.1.7).

Bei Dichtungsbahnen, die im Herstellerwerk zu groBeren Einheiten (Planen) zusammengefligt
wurden (Vorkonfektion) gilt Analoges. Sie dirfen nur dann mit einer Kennzeichnung versehen
werden, wenn adaquate Prifzeugnisse einer anerkannten Materialprufstelle Gber die Qualitat der
werksseitig hergestellten Nahte vorliegen und ein Uberwachungsvertrag (siehe Abschnitt 5.4.2)
abgeschlossen worden ist.

6. Planung des Dichtungssystems "6.1 Planbearbeiter

Deponiebasisabdichtungen aus Dichtungsbahnen bediirfen | einer umfassenden und sorgfalti-
gen Planung. Der verantwortliche Ingenieur muB insbesondere fundierte Kenntnisse und Erfah-
rungen auf dem Gebiete des Erd- und Grundbaus besitzen und wenn maoglich auch auf dem Ge-
biet der Deponietechnik.
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Kdrperschaften des 6ffentlichen Rechts, die mit der Beseitigung von Abfallen beauftragt bzw. fur
diese verpflichtet sind, Ingenieurfirmen und dgl. kommen nur dann fir derartige Planungsarbei-
ten infrage. wenn sie nachweislich Uber qualifizierte Fachleute verfigen.

Soweit im Einzelfall erforderlich, sind spezifisch erfahrene Sachverstandige zur Bearbeitung von
Sonderfragen heranzuziehen, wie etwa auf den Gebieten der

- Hydrologie,

- Geologie,

- Bodenmechanik,

- Abfalltechnik oder der

- Werkstofftechnik bei Dichtungsbahnen.
6.2 Planerische EinfluBgroBen

Bei der planerischen Bearbeitung des Dichtungssystems sind die wasserwirtschaftlichen und die
sonstigen relevanten Gegebenheiten des Deponiestandortes eingehend zu erfassen, zu beurtei-
len und schlieBlich in sorgfaltigerweise bei der Erstellung der Planunterlagen zu bertcksichtigen.
Daneben hat die Planung darauf abzuzielen, daB unter Nutzung der ortlichen Gegebenheiten das
entworfene Dichtungssystem eine technisch zweckmaBige und wirtschaftlich vertretbare Lésung
darstellt. ,

Im einzelnen kénnen die nachfolgend dargestellten planerischen EinfluBgroBen von Bedeutung
sein.

6.2.1 Gegebenheiten des Standortes 6.2.1.1 Topographische Verhaltnisse

Gestalt der Gelandeoberflache, wie Flachzone, Mulde, Tal, Berghang, Abgrabung, Gestalt und
Neigung von Bdschungen und dergleichen. Pflanzenarten und -gemeinschaften. Bauliche Anla-
gen.

14. 8. 85 (10)
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6.2.1.2 Geologische Verhaltnisse

- Gesteinsarten

(Zusammensetzung, Verbreitung, Machtigkeit)

- Geologische Struktur _

(Lagerungsverhaltnisse, Klifte, Verwerfungen)
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- bergbauliche Faktoren.
6.2.1.3 Bodenphysikalische Verhaltnisse
- Bodenarten

(Lockergesteinsarten, soweit bautechnisch relevant), siehe DIN 18196[11]; Machtigkeiten, boden-
mechanische Kennwerte,

- Felsarten
(Festgesteinsarten, soweit bautechnisch relevant); Machtigkeiten, felsmechanische Kennwerte.
6.2.2 Aufbau des Deponiekorpers

Aus der konstruktiven Gestaltung, der Art der baulichen Ausflihrung und des Betriebes'der De-
ponie ergeben sich die Beanspruchungen bzw. Lastfalle fiir die Dichtung (siehe Abschnitt 3).

Anhand der Schittplane und der Aufeinanderfolge der einzelnen Betriebsabschnitte sind insbe-
sondere die statischen Lastfalle zu ermitteln, wobei nicht zuletzt auch das Aufbringen der
Dranschicht und einer etwaigen Schutzschicht eingehend zu betrachten sind.

6.2.3 Abzulagernde Abfalle

Art. Menge. Lagerungsdichte, Konsistenz. Herkunft und Reaktionsverhalten der Abfalle geben
wichtige Hinweise auf die zu erwartenden physikalischen, chemischen und biologischen Bean-
spruchungen (siehe Abschnitt 3). In diesem sammenhang muf berlicksichtigt werden, ob es sich
je um eine Deponie fir Siedlungsabfalle oder eine solche fiir industrielle Abfalle handelt. *

6.2.1.4 Hydrologische Verhaltnise

- Hydrologische Basisdaten:

Niederschlag, Verdunstung, (oberirdischer) AbfluB. Infiltration.
- Oberirdische Gewasser:

FlieBende Gewasser, stehende Gewasser (See, Teich). HochwasserabfluBgebiete, Uber-
schwemmungsgebiete: wasserwirtschaftliche Nutzung, Trinkwasserschutzgebiete, usw.

- Unterirdische Gewasser:

Freie Grundwasseroberflache, Grundwasseroberflache bei gespanntem Grundwasser, Grund-
wassergefalle, extreme Grundwasserstande usw.: Grundwasserflurabstande. Durchldssigkeit
des Untergrundes (krWert), Grundwassernutzung (Férdermengen, unterirdische Einzugsgebie-
te). Trinkwasserschutzgebiete, usw.: Grundwasseraustritte (Quellen, Kluftwasser).

Oberflachenentwasserung (kinstlich, natirlich):

AbfluBspenden, FlieBrichtung, FlieBzeiten. AbfluB offenen Gerinnen, usw.
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in

Vorbelastung der Gewasser (ober- und unterirdisch):
Naturliche Belastung, gegebenenfalls anthropogene Belastung.
Nutzung der Gewasser (ober- und unterirdisch):

derzeitig, zuklnftig.

6.2.1.5 Meteorologische Verhaltnisse

- Lufttemperatur.

-Luftbewegung (Windstarke. Windrichtung).

- Niederschlag (soweit nicht schon unter 6.2.1.4 betrachtet).
- Luftfeuchtigkeit.

6.2.4 Deponiesickerwasser

Der planerischen Erfassung von Menge und Beschaffenheit des anfallenden Deponiesickerwas-
sers ist besondere Bedeutung beizumessen. Allerdings muB man sich dartber im klaren sein,
daB die Vorgange und Prozesse, die zur Sickerwasserentstehung flhren, einer genaueren rech-
nerischen Erfassung im konkreten Einzelfall kaum oder nur sehr bedingt zuganglich sind. Sorg-
faltige Abschatzungen sind aber durchaus maglich, um zu brauchbaren planerischen Ausgangs-
daten zu kommen Dazu sind entweder Untersuchung” ergebnisse bestehender und vergleichba-
rer Deponien hera” zuziehen oder, wenn dies nicht moéglich oder sinnvoll ist, Versuche in einem
geeigneten MaBstab durchzufihren. « £

Bei Messungen an Betnebsdeponien hal sich gezeigt, daB die Sickerwassermengen im wesentli-
chen abhangig sind von den-klimatischen Bedingungen, den jeweiliger Schitthohen, der Gestal-
tung der Deponie 6zw des Deponiekorpers, der Technik des Betriebes - hierbei spielt die Ver-
dichtung der Abfalle eine besondere Rolle - und von der Abfallart. Bei Betriebsdeponien, auf de-
nen vorwiegend Hausmdill' oder ahnlicher Abfall abgelagert wird, kann im Jahresmittel mit einer
Sickerwassermenge von 0.05-0,10 I/s. ha gerechnet werden.

Die Sickerwasserbeschaffenheit derartiger Deponien verandert sich mit zunehmendem Deponie-
alter. Dabei nehmen die Konzentrationen organischer Inhaltsstoffe schneller ab als sdie der an-
organischen Inhaltsstoffe:

Bei Hausmilldeponien kommt es im abflieBenden Deponiesickerwasser zu einer Ansauerung mit
Werten von pH ca. 4,5 bis 6.5. In der Regel kénnen jedoch nur innerhalb der ersten zwei bis acht
Deponie-Betriebsjahre Werte von pH < 7 festgestellt werden: danach ist das Sickerwasser neu-
tral bis schwach alkalisch (pH ca. 7,0 bis 9.0).

197.Erganzung-SMBI.NW.-(Standl.6.1990 = MBI.NW. Nr. 38 einschl.)
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Flr eine mittlere Sickerwasserbeschaffenheit bei Hausmiilldeponien (Alter etwa 6 bis 8 Jahre)
lassen sich, stark vereinfacht, folgende Orientierungswerte angeben:

pH-Wert ~ 6,0-9,0 Gesamtrickstand 20,0 g/l ungeldste Stoffe . 2,0 g/l Leitfahigkeit 20 000 /uS/
cm

(bei + 20°C)

Anorganische Inhaltsstoffe:

Alkali- und Erdalkaliverbindungen
(berechnet als Metall) 8,0 g/l
Schwermetallverbindungen

(berechnet als Metall) 0,01 g/l
Eisenverbindungen (Fegesamt) 1,0 g/I
NH4+(berechnet als N) 1,0 g/l

S(V~1,5 g/l

HCGV 10,0 g/l

Organische Inhaltsstoffe:

BSB5 4,0 g/l |CSB 6,0 g/I *Phenol .0,05 g/
Detergentien 0,05 g/l “methylenchlorid-extrahierbare Stoffe 0,6 g/l
wasserdampff Ilchtige organische Sauren
(berechnet als Essigsaure) 1,0 g/l

Mit Hilfe der Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung
[5] werden die Werte vorgenannter Prifparameter ermittelt.

6.3 Gestaltung und Entwurf 6.3.1 Grundlagen
74

Als Dichtungssystem wird zumeist das Regeldichtungssystem (siehe Abschnitt 2.2) infrage kom-
men. Es besitzt gemal Abb. 1 folgende Komponenten:

- StUtz-bzw. Feinplanumsschicht,
- Dichtung,

- Dranschicht (mit oder ohne Dransystem),
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- Schutzschicht.

Jede Komponente hat spezifische Aufgaben zu erfillen. Aus diesem Grunde sind konstruktive
Einzelheiten,Werkstoffe bzw. Materialien sowie der Einbau der Komponenten in zweckentspre-
chender Weise zu bestimmen.

Der Abstand zwischen der freien Grundwasseroberflache (Standrohrspiegelhéhe hp) und jeder
beliebigen Stelle der Unterseite des Dichtungssystems .darf in keinem Fall - auch nicht kurzfris-
tig bei auBergewohnlich hohen Grundwasserstanden - das MaB von 1,00 m unterschreiten (siehe
Abb. 1). Dies ist insbesondere zur Vermeidung von Auftriebsproblemen erforderlich.

ABGELAGERTE ABFALLE

'SCHUTZSCHICHT

DRANSCHICHT MIT DRANSYSTEM

STUTZ - BZW FEINPLANUMSSCHICHT

MINDESTGRUND -WASSERABSTAND hmjn ? 1.00 m
ROHPLANUM

| DRANSTRANG

GESAMTHOHE DES

DICHTUNGS -SYSTEMS

|1

i DICHTUNG IZB AUS VERSCHWEISSTEN KUNSTSTOFF -
FREIE GW-OBERFLACHE

I 5 max STANDROHRSPIEGELHOHE hn

| DICHTUNGSBAHNEN I |

REGELDICHTUNGSSYSTEM EINER DEPONIEBASIS
SCHEMATISCHER QUERSCHNITT

Abb. 1: Regeldichtungssystem einer Deponiebasis
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6.3.2 Unterbau.

Die Standsicherheit und Wirksamkeit des Dichtungssystems hangen in wesentlichem MaBe von
den bodenphysikalischen Eigenschaften des natirlich anstehenden oder gegebenenfalls des
kinstlich aufgetragenen Baugrundes ab. Diese sind -erforderlichenfalls in Verbindung mit ge-
Zielten geologischen Untersuchungen - nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu
ermitteln (siehe DIN 1054 [11] und hier zitierte sonstige Baugrundnérmen). In dies'em Zusam-
menhang ist zu beachten, daB das Dichtungssystem einen integrierenden Teil des
gesamten,Deponiekdrpers darstellt, und zwar - grund-baustatisch gesehen - seinen Griindungs-
korper. Hinsichtlich der mechanischen (statischen) Beanspruchungsfaktoren siehe Abschnitt
3.1.1.

Bei den grundbaustatischen Untersuchungen ist besonderer Wert zu legen auf eine zutreffende
Beurteilung von Standsicherheit und Setzungsverhalten des Baugrundes, da sonst Schaden und
Undichtigkeiten an der Dichtung nicht auszuschlieBen sind. Der Frage ungleichmaBiger Setzun-
gen ist in diesem Zusammenhang besonderer Wert beizumessen.

Die Gefalleverhaltnisse des Rohplanums (Griindungssohle) ergeben sich in erster Linie aus der
hydraulischen Berechnung der Dranschicht bzw. des in sie eingebetteten Dransystems sowie
aus den vorgegebenen Neigungen etwaiger Bdschungen. Diese sind im Ubrigen in sinnvoller
Weise auf die grund-und erdbaustatischen Anforderungen einerseits und die Anforderungen, die
sich aus einer zweckmaBigen Verlegetechnik der Dichtungsbahnen andererseits ergeben, abzu-
stimmen. In der Regel.werden Bdschungsneigungen von n < 1:2,5 notwendig sein.

Flachen des Rohplanums, die unterschiedliche Gefalle und Gefallerichtungen aufweisen, sind
unter Herstellung genligend groBer Ausrundungen ineinander tberzufuhren.

Bei den Planungsarbeiten zur Gestaltung des Rohplanums ist auf den ausreichenden Abtrag des
Oberbodens und der sonstigen von Pflanzen durchwurzelten Bgdenhorizonte Ricksicht zu neh-
men (siehe Abschnitte 3.3.2 und 7.1).

6.3.3 Die Komponenten des Dichtungssystems
6.3.3.1 Stltzschicht

Die Stitzschicht (Feinplanumsschicht) hat die Aufgabe, den einzubauenden Dichtungsbahnen
als geeignete, d. h. nachteilige Beanspruchungen sicher ausschlieBende Unterlage zu dienen.
Sie istimmer dann erforderlich, wenn das hergerichtete Rohplanum diesen Anforderungen nicht
genlgen.kann.

Wenn damit gerechnet werden muB, daB durch den anstehenden Baugrund, auf dem die Stitz-
schicht aufliegt, ungiinstige statische bzw. mechanische Beanspruchungen auf die Dichtungs-
bahnen ausgeilibt werden, so kann die Stlitzschicht auch dem Zweck dienen, daB Beanspru-
chungen dieser Art durch lastverteilende oder ausgleichende Wirkung weitgehend abgebaut
werden kénnen. Derartige Falle sind z.B.
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bei unterschiedlich setzungsempfindlichem oder grobkdrnigem . Untergrund denkbar. Daher hat
die Stutzschicht nach Verdichtung eine ausreichende Dicke, mindestens jedoch eine solche von
10 cm, aufzuweisen.

Die Oberflache der Stiitzschicht muB im Sinne von ,glatt abgezogen" geformt sein sowie die
vorgesehenen Neigungsund Krimmungsverhaltnisse aufweisen. Die Abweichungen zwischen
Ist- und Soll-Hohen (NN + ... m) dirfen nicht mehr als = 3 cm betragen.

Zur Herstellung der Stitzschicht sollten schwach bindige Sande (Korn-0 0,06 bis 2,0 mm) ver-
wendet werden. Uberkorn bis zu einem Durchmesser von 10 mm und mit einem Anteil bis zu 15%
ist zulassig. Der Einsatz gleichwertiger Bodenarten oder sonstiger gleichwertiger Materialien ist
vertretbar. Scharfkantiges Korn, welches zu Beschadigungen der Dichtungsbahnen fihren kann,
istin jedem Falle zu vermeiden.

6.3.3.2 Dichtung '

Die Dichtung stellt die wichtigste Komponente des Dichtungs-( Systems dar, da ihr die eigentli-
che Aufgabe des Abdichtens der Deponie gegen den Untergrund zuféllt. Insofern sind bei ihrer
planerischen Bearbeitung eine Reihe von Gesichtspunkten sorgfaltig zu beachten, damit den all-
gemeinen Anforderungen an das Dichtungssystem gemaB Abschnitt 2.3 in notwendigem MaBe
entsprochen werden kann:

1. Die mechanischen Beanspruchungsfaktoren (statische Lasten) gemaB Abschnitt 3.1.1, namlich
- standige (unveranderliche) Lasten,
- bewegliche (vorwiegend und nicht vorwiegend ruhende) Lasten (Verkehrslasten) und

- Sondereinfllsse (ungleichmaBige Setzungen, Schubkrafte im Béschungsbereich, Warmeein-
wirkungen) (

sind mit ausreichender Genauigkeit zu ermitteln.

(

2. Die statischen Lasten sind so zu liberlagern, daB der jeweils mogliche, unglinstigste Lastfall
(kritischer Lastfall), der Festigkeits- sowie Standsicherheitsuntersuchung der miteinander ver-
schweiBten' Dichtungsbahnen zugrunde gelegt wird. Dabei sind die last" und zeitabhangigen
Veranderungen der Materialeigenschaften zu berlicksichtigen.

3. Das Reibungsverhalten der Dichtung auf seiner Unterlage ist bei geneigten Flachen flr den
hierfur kritischen Lastfall zu berticksichtigen. Erweist es sich als ungeniigend, so sind besonde-
re, Abhilfe schaffende MaBnahmen vorzusehen, z.B. durch Wahl anderer Dichtungsbahnen mit
einem héheren Reibungswert, durch geeignete konstruktive MaBnahmen, etwa durch Einbinden
der Dichtung in den Baugrund in verhaltnismaBig kurzen Abstanden und

-dergleichen mehr.
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4. Das.Dichtungssystem, seine Anschllisse an andere Bauteile und sein Unterbau sind so zu ge-
stalten bzw. anzuordnen, daB theoretisch denkbare 6rtliche Undichtigkeiten nicht zu einer riick-
schreitenden Erosion fiihren kdnnen.
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5. Die Wahl des Werkstoffs, der Abmessungen und des konstruktiven Aufbaus der Dichtungs-
bahnen muB unter Berlcksichtigung der Verlegevorschriften des Herstellers, der bei der Bau-
ausflhrung und dem Deponiebetrieb zum Einsatz kommenden Gerate und Maschinen sowie der
Gestalt der zu dichtenden Flachen vorgenommen werden.

6. Bei der Auswahl des Bahnenmaterials sind auch die Ubrigen unter Abschnitt 3 genannten Be-
anspruchungen zu beriicksichtigen. Dichtungsbahnen, die UV-empfindlich sind, sind vor Licht-
einwirkungen zu schitzen. Ist dieses durch bau- oder betriebstechnische MaBnahmen nicht
maoglich, so sind Dichtungsbahnen aus UV-stabilisiertem Material zu verwenden. Dies gilt insbe-
sondere fir den Béschungs- und AnschluBbereich.

6.3.3.3 Dranschicht

| Die Dranschicht (mit oder ohne Dransystem) hat die Aufgabe, das an der Basis der Deponie sich
ansammelnde Sickerwasser - auch auf Dauer - so schnell wie mdéglich und voll-

| stdndig abzuflhren. Die Mindestdicke der Dranschicht betragt 30 cm. Damit Beschadigungen
der unterliegenden Dichtungsbahnen durch die Auflasten ausgeschlossen werden, darf flr die
Dranschicht nur Material aus rundem Korn (FluBkies, Grubenkies, usw.) Verwendung finden.
Scharfkantiges Material, wie Splitt und Schotter, ist nicht vertretbar.

\

Besteht die Dranschicht aus nichtbindigen, weniger durchlassigen Bodenarten (Sanden), so ist
sie zur Verbesserung der Dranwirkung mit einem Dransystem zu versehen, welches im Grund-
satz einer Rohrdranung geman DIN 18308(11] entspricht. Es gliedert sich in Dranabteiligungen,

der jeweils ein Sammler und die notwendige Anzahl von Saugern zugeordnet sind. Der Abstand
der Sauger (lichter Mindest-0 100 mm) sollte je nach Erfordernnis 15-30 m und das Gefalle der

| Sammler (lichter Mindest-0 150 mm) wenigstens 1,0 % betragen. Die Dranleitungen sind unter
Berlicksichtigung ihrer | Rohrschlitzabmessungen mit tragfahigem Filtermaterial zu umhdllen. Fil-
tervliese sind hierbei nicht zu empfehlen, da sie sich mit den suspendierten Inhaltsstoffen des
Deponiesickerwassers rasch zusetzen kénnen und somit die Durchlassigkeit des Filtermaterials
weitgehend verloren geht. Die Mindest-Uberdeckung Uber Rohrscheitel soll 30 cm nicht unter-
schreiten (Anhebung der Dranschicht im Dranstrangbereich). Eine muldenféormige Absenkung
der Dichtung im Bereiche der Dranstrange kann zweckmaBig sein, um diesen das anfallende De-
poniesickerwasser definierter zufiihren zu kénnen.
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Soweit im Einzelfall erforderlich, sind die Leitungsquerschnitle der Sammler hydraulisch nachzu-
weisen.

Auf eine statische Untersuchung der Sauger und Sammler darf im Interesse eines dauerhaften
Bestandes des Dransystems nicht verzichtet werden. Die Anordnung statisch bemessener De-
formationselemente oberhalb der Rohrscheitel kann in vielen Fallen zweckmaBig sein, um die
Rohrlasten zu verringern.

Besteht die Dranschicht aus nichtbindigem, hochdurchlassigem Boden mit geeigneter Kornver-
teilung (Flachendranage

aus einem Sand-Kies-Gemisch, max. Korn-016 mm), so kann auf die Anordnung eines Dransys-
tems im eigentlichen Sinne verzichtet werden. Sammler sind allerdings im notwendigen MaBe
vorzusehen. Eine zusatzliche Anordnung von einfachen Sickerrigolen kann zweckmaBig sein.
Auch hier ist scharfkantiges Korn zu vermeiden (s.o. und Abschnitt 6.3.3.1).

In Analogie zu einem stadtischen Entwasserungsnetz sind die Sickerwassersammler mit Kontroll-
schachten (Einsteigschachten) zu versehen. Die Schachtabstande sind so zu wahlen, daB die
zugehdorigen Sammlerabschnitte (Haltungen) jederzeit mit Hilfe geeigneter Reinigungsgerate
(Windenzuggerate, Hochdrucksplilgerate) von etwaigen Ablagerungen befreit werden kénnen. In
der Regel ist von einem Héchstab-' stand der Schachte von 200 m auszugehen. Ein Mindest-
durchmesser der Sammler von 200 mm kann notwendig sein, wenn eine optische Kontrolle der
Sammler durch ein sog. Kanalfernauge fur zweckmaBig erachtet wird. Soweit vorstehende Fest-
legungen dies zulassen, sollten die Kontrollschachte auBerhalb des Ablagerungsbereiches der
Abfalle angeordnet werden.

Um ein Eindringen von Luftsauerstoff in "die Sammler zu verhindern und damit u. a. Verockerun-
gen, kann es zweckmaBig sein, das Deponiesickerwasser in geschlossenen gasdichten Rohren
durch die Kontrollschachte zu fihren. Ausreichend bemessene Reinigungséffnungen (Reini-
gungsrohre) sind vorzusehen. Am Auslauf des gesamten Sammlersystems ist ein gasdichter
VerschluB in Gestalt eines Syphons o. a. in jedem Fall erforderlich.

6.3.3.4 Schutzschicht

Die Schutzschicht hat die Aufgabe, die Dichtung vor Schaden durch physikalische (mechani-
sche, thermische) Beanspruchungen zu schiitzen.

Im Regelfall wird es ausreichend sein, der Dranschicht gleichzeitig auch die Funktion als Schutz-
schicht der Dichtung zuzuweisen. In jedem Einzelfall ist allerdings zu priifen, ob eine derartige
Schutzschicht ausreichend ist oder eine zusatzliche Verstarkung erfahren muB (siehe Abb. 1).
Die zusatzliche Schicht hat aus dauerhaft wasserdurchlassigem Material zu bestehen. Im Falle
von Hausmdilldeponien hat sich in der Praxis eine 1-2 m dicke Schicht aus Hausmtill ohne sperri-
ge Anteile (Feinmill) bewahrt.

6.3.4 Konstruktive Einzelheiten
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Mit besonderer Sorgfalt sind folgende Teile des Dichtungssystems zu planen:

- Durchdringungen der Dichtung (z.B. durch Rohrleitungen)

- Anbindungen der Dichtung

(z.B. an Kontrollschachte der Sickerwassersammler, an vorhandene Dichtungsabschnitte)
- Einbindungen der Dichtung (z.B. in B6schungskronen)

- Trassen der Sickerwassersammler

- Griindungsbereiche von Bauwerken (z.B. bei Sickerwassersammelschachten).

14. 8. 85 (12)
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Im Bereich von Durchdringungen und Anbindungen muf mit unterschiedlichen Setzungen ge-
rechnet werden. Durch konstruktive MaBnahmen, die im wesentlichen auf eine ausreichende Be-
weglichkeit der eingebauten Dichtungsbahnen abzielen missen, ist sicherzustellen, daB infolge
der Setzungen keine schadlichen Beanspruchungen der Dichtung auftreten.

Bei ihrem Einbau kénnen die Dichtungsbahnen durch den zugehdrigen Einsatz von Baugeraten
und -maschinen erhéhten mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sein. Durch planerische
und konstruktive MaBnahmen, z.B. durch eine zweckmaBige Reihenfolge der zu dichtenden Ab-
schnitte, durch Auslegen zusatzlicher Dichtungsbahnen zum Schiitze der wahrend der Ausfiih-
rung noch freiliegenden Dichtung und anschlieBende Entfernung dieser Bahnen unmittelbar vor
der Herstellung der Dranschicht sowie durch Wahl geeigneter Baugerate und -maschinen kén-
nen derartige Beanspruchungen weitestgehend ausgeschlossen werden.

6.4 Berucksichtigung des Deponiebetriebes

Bei den derzeit Ublichen Techniken zur Ablagerung von Abfallen auf Deponien, und zwar in Be-
zug auf Einbau und Verdichtung, ist dann mit keinen nachteiligen Einflissen auf die eingebauten
Dichtungsbahnen und Dranstrange zu rechnen, wenn die Dranschicht bzw. die zusatzliche
Schutzschicht gemaB den Abschnitten 6.3.3.3 und 6.3.3.4 geplant und her-

gestellt worden sind, erforderlichenfalls mit einer zusatzlichen Verstarkung. Bei Entwurf und
Ausschreibung des Dichtungssystems ist von vornherein darauf zu achten, daB die Dichtung nur
so lange unabgedeckt bleibt, wie dies im Zuge der Bauausfiihrung, einschlieBlich der Dichtig-
keitsprufung, unumganglich notwendig ist (siehe auch Abschnitt 7.3.3).

Bereiche des Dichtungssystems, die zunachst noch nicht mit den abzulagernden Abfallen be-

schickt werden kénnen, sind von den Betriebsbereichen deutlich sichtbar abzugrenzen und dar-
Uber hinaus gegen Befahren durch Fahrzeuge aller Art, wie Kompaktoren, Mullsammelfahrzeuge,
usw. ausreichend zu schitzen. Dies kann zweckmaBigerweise durch Schutzwalle von 1,0-2,0 m
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Hohe geschehen, die aus Material hergestellt werden, welches auch fir die Verstarkung der
Schutzschichten geeignet ware. Entsprechendes gilt ganz besonders fiir den Schutz noch frei-
liegender Boschungsbereiche des Dichtungssystems.

Es sind solche Abfalle von einer Ablagerung auszuschlieBen die nach Art oder Inhaltsstoffen von
der betreffendel Deponieplanung nicht erfaBt wurden und die zu einer fir die eingebauten Dich-
tungsbahnen schadlichen Veranderung de Sickerwassers fuhren kdnnen.

Zur Entnahme von Grundwasser- und Deponiesickerwasserproben sowie zur Ermittlung des Si-
ckerwasseranfalls sind geeignete bauliche meBtechnische Einrichtungen vorzusehen (Grund-
wassermefBstellen, SickerwassermeBstationen).

7. Bauausfiuihrung

Die Arbeiten zur Herstellung des Dichtungssystems an Ort und Stelle sind durch leistungsfahige
Firmen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszufiihren, z. B. nach [7], wobei
sicherzustellen ist, daB Bestand und Funktionsfahigkeit des Dichtungssystems nicht beeintrach-
tigt werden.

Beim Einbau der Dichtung ist besonders darauf zu achten, daB
- die Dichtungsbahnen in einem einwandfreien Zustand an-

' geliefert, wahrend und nach dem Einbau nicht beschadigt
und auch nicht in ihren Eigenschaften nachteilig verandert

werden,

- die fir die jeweiligen Dicntungsbahnen spezifischen Fligetechniken ohne nachteilige Einfllisse
verwirklicht werden und

- die Funktionsfahigkeit des gesamten Dichtungssystems gemaB Entwurf in vollem Umfange ge-
wahrleistet ist.

Grundsatzlich sind alle baulichen MaBnahmen zwischen Planer, Auftraggeber, értlicher Baulei-
tung und Auftragnehmer sorgfaltig abzustimmen, erforderlichenfalls auch im Einver-, nehmen
mit der Uberwachenden oder genehmigenden Behdorde.

7.1 Baugrund, Rohplanum

Sind im Zusammenhang mit der baulichen Ausfiihrung des Dichtungssystems oder sonstiger An-
lagen des Deponiekdrpers, wie etwa der Kontrollschachte, noch Erkundungen des Baugrundes
(Schirfe, Bohrungen, Probebelastungen usw.) erforderlich, so sind diese vor Inangriffnahme der
betreffenden Arbeiten durchzufiihren.
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Das Rohplanum (Griindungssohle) muB bereits das vorgesehene Gefalle der Deponiebasis auf-
weisen. Es muB vollstandig frei sein von Pflanzenresten und -wurzeln (siehe Abschnitt 3.3.2) so-
wie von sperrigen Teilen wie groBeren Steinen, Bauschutt und dergleichen.

MaBnahmen zur Verbesserung der Tragfahigkeit des Baugrundes, der Standsicherheit des De-
poniekdrpers oder einzelner seiner Teile sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik durchzufthren. Massen hierbei Grundsatze zumZuge kommen, die dem Stand der Technik
entsprechen, so ist Einvernehmen zwischen allen fur die MaBnahme Verantwortlichen (s. 0.) her-
beizuflihren.
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7.2 Einbau der Stitzschicht

Die'Stutzschicht ist gemaB Abschnitt 6.3.3.1 herzustellen. Es ist darauf zu achten, daB die ge-
planten Gefalle, die vorgeschriebene Verdichtung und die zuldssigen Toleranzen zwischen Ist-
und Sollhdhen eingehalten werden. Im Ubrigen ist der Einbau der Stutzschicht, einschlieBlich
Verdichtung, nach den allgemein anerkannten Regeln der Bauchtechnik vorzunehmen [7], [10],
[11].

7.3 Einbau der Dichtung

Die Dichtung darf nur

- von besonders fachkundigen, leistungsfahigen und zuverlassigen Firmen,
- von geschulten Fachkraften und

- nach Angaben des Dichtungsbahnenherstellers

Eingebaut werden. Die betreffenden Leistungen sind auf der Grundlage einer beschrankten Aus-
schreibung zu vergeben [7].

7.3.1 Anliefern und Lagern der Dichtungsbahnen

Die Dichtungsbahnen sind nach Angaben des Herstellers anzuliefern und zu lagern. Die ortliche
Bauaufsicht des Tragers der BaumaBnahme muB die Kennzeichnung (siehe Abschnitt 5.5) und
den Anlieferungszustand tberpriifen. Schadhafte Bahnen sind im Hinblick auf ihre Verwendbar-
keit zu untersuchen. Es ist im Benehmen mit der ortlichen Bauaufsicht festzulegen, ob diese
Bahnen von der Verwendung auszuschlieBen sind oder durch geeignete MaBnahmen nachge-
bessert werden kdnnen.

Werden die Dichtungsbahnen bei verhaltnismaBig hohen oder auch niedrigen AuBentemperatu-
ren - insbesondere auf starker geneigten Flachen (Boschungen) -= verlegt, so ist das charakte-
ristische Warmeverhalten des betreffenden Bahnenwerkstoffs eingehend zu bertcksichtigen.
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Andernfalls kdnnen Schaden bei groBflachigen, fertig gefligten Dichtungen nicht ausgeschlos-
sen werden, wenn sich die Temperaturen wieder in den Normalbereich, etwa 5-25°C, zurlickbe-
wegen.

Die ausgelegten bzw. die verlegten, jedoch noch nicht mit der Dranschicht abgedeckten Dich-
tungsbahnen sind gegen Bewegungen, die durch starkeren Wind verursacht werden (z. B. Auf-
fliegen), im notwendigen MaBe zu sichern. Aufgelegte Sandsacke kénnen hierbei sehr zweck-
maBig sein. Auf starker geneigten Béschungen kann ihr Abrutschen durch eine geeignete Seilsi-
cherung vermieden werden.

7.3.2.1 Auslegen der Dichtungsbahnen
Das Auslegen der Dichtungsbahnen kann von Hand oder mit geeigneten Geraten erfolgen.

Beim Auslegen der Bahnen ist besondere Sorgfalt darauf zu verwenden, daB der Oberflachenzu-
stand der Stltzschicht nicht nachteilig verandert wird. Entstandene Unebenheiten sind wieder zu
beseitigen.

Nach Ausrollen der Bahnen sind diese so in Position zu bringen, daB die fur die jeweilige Verbin-
dungstechnik notwendige Uberlappung vorhanden ist. Vor Beginn der Filigearbeiten sind die
Dichtungsbahnen erneut auf etwaige Schaden zu untersuchen. Werden Schaden festgestellt, ist
analog Abschnitt 7.3.1 zu verfahren.

Zum Schutz gegen mechanische -Beschadigungen und Alterungseinfliisse werden Dichtungs-
bahnen nicht selten in “iner besonderen Verpackung transportiert und gelagert. Diese ist bei der
Anlieferung oder rechtzeitig vor dem Einbau

:er Dichtungsbahnen auf ihren Zustand zu Uberprifen. Weist ie Verpackung Schaden auf, so
sind auch die Dichtungsbahnen auf solche zu untersuchen. Uber deren Verwendbarkeit ist, wie
vorstehend beschrieben, besonders zu entscheiden, wenn entsprechende Mangel festgestellt
werden.

7.3.2 Verlegen der Dichtungsbahnen

Vor Beginn der Verlegearbeiten ist der Zustand der Stltzschicht, insbesondere ihr Planum (Fein-
planum), im Benehmen mit der ortlichen Bauleitung vom Verleger abzunehmen (siehe auch § 4,
Nr. 3 VOB Teil B [7]).

Das Verlegen der Dichtungsbahnen erfolgt in der Regel in zwei Arbeitsschritten:
- Auslegen der Dichtungsbahnen,
- Herstellen der Verbindungen.

Die Verlegung hat nach einem sorgfalig erarbeiteten Verlegeplan zu erfolgen, aus dem die Lage
jeder einzelnen Bahn hervorgeht. In diesem Plan ist der Arbeitsfortschritt einzutragen.

7.3.2.2 Fugen der Dichtungsbahnen
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Das Fugen bzw. Verbinden der Dichtungsbahnen (siehe Abschnitt 4.3) hat mit groBter Sorgfalt
zu erfolgen.

Der Vorgang des Fugens 1aBt sich in der Regel in folgende Arbeitsschritte aufteilen:
- Vorbehandlung der Fligezone,

z.B. Reinigung, Entfernen von Kaschierungen,

- Herstellen der Verbindung und erforderlichenfalls

- Nachbehandlung der Flgestellen,

z.B. Abdeckung oder Versiegelung der Fligezone.

Das Fligen der Dichtungsbahnen hat nach der Technik (Methode) zu erfolgen, die vom Bahnen-
hersteller und von der fir die abfallrechtliche Zulassung zustandigen Behorde angegeben bzw.
festgelegt worden ist. In diesem Zusammenhang hat der Hersteller in geeigneter Weise, z.B.
durch ein amtliches Priifzeugnis, nachzuweisen, welche Gite die Fiigenaht der von ihm zu lie-
fernden Dichtungsbahnen besitzt.

Es ist sicherzustellen, daB wahrend der Fligearbeiten laufend diejenigen Verarbeitungsparameter
Uberwacht und den sich

14. 8. 85 (13)
197.Erganzung-SMBI.NW.-(Stand 1.6.1990 = MBI.NW. Nr. 38 einschl.)
74

mdglicherweise andernden Umgebungsbedingungen angepaft werden, die fur die Werkstoffei-
genschaften und die zugehdorigen Fligetechniken maBgebend sind. Dabei sind je nach Sachlage
und Notwendigkeit zu erfassen und zu protokollieren:

- Umgebungsbedingungen
Niederschlag, Luftfeuchtigkeit, Sonnenscheindauer, Lufttemperatur, Windstarke und -richtung,
- Verarbeitungsparameter

Temperatur (z.B. der HeiBluft, des Extrudats, des HeiBbitumens fiir die Nahtverbindung, des
Heizkeils), Fligege-eschwindigkeit (z. B. Geratevorschub);

Durchsatz, Menge
(z. B. der HeiBluft, des Extrudats, des HeiBbitumens);

Druck (z. B. AnpreBdruck). 7.3.3 Priifen der Verbindungen
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Die Prifung der Figenahte hat sich sowohl auf ihre Dichtigkeit als auch auf ihre mechanische
Festigkeit (Nahtfestigkeit) zu erstrecken. Letztere ist bei Bitumen-Dichtungsbahnen allerdings
nicht relevant (siehe Abschnitt 5.2.1.12).

Beim Priifen der Fligenahte kann im einzelnen unterschieden werden zwischen:
- Eigen- und Fremduberwachung,

- durchgehender und stichprobenartiger Prufung,

- zerstorender und zerstorungsfreier Priifung.

Bei den Prifungen auf der Baustelle ist auf den vorgesehenen Baufortschritt Riicksicht, zu neh-
men. Insbesondere ist darauf zu achten, daB die Durchfihrung der Prifungen mdéglichst zugig
abgewickelt wird, und die eingebauten Dichtungsbahnen nicht Ianger, als zur ordnungsgemaBen
Durchfiihrung der Prifung unvermeidbar erforderlich, ungeschitzt bleiben.

Festgestellte Mangel sind im Einvernehmen mit der ortlichen Bauaufsicht des Auftraggebers
nach den Verarbeitungsrichtlinien des Dichtungsbahnenherstellers sorgfaltig nachzubessern.

7.3.3.1 Dichtigkeitsprifung

Grundsatzlich sind alle bauseits hergestellten Fligendhte durchgehend auf ihre Dichtigkeit zu
prufen. Es sind dabei materialspezifische Priifverfahren zu wahlen, z. B. solche, bei denen mit
Druckluft, Ultraschall oder Vakuum gearbeitet wird. Derartige zerstérungsfreie Prifungen kon-
nen durchaus erganzt werden durch stichprobenartige, zerstérende Prifungen analog Abschnitt
7.3.3.2.

Die Dichtigkeitsprifungen sind vom Verleger unter der ortlichen Bauaufsicht des Auftraggebers
oder einem erfahrenen, vom Auftraggeber besonders bestimmten Fachmann vorzunehmen. Die
Prafergebnisse sind in Protokollen festzuhalten.

7.3.3.2 Festigkeitsprifung

Die mechanische Festigkeit der Fligenahte (Nahtfestigkeit) ist durch stichprobenartige, zersto-
rende Prufung zu Uberwachen.

Dazu sind von den eingebauten Dichtungsbahnen an geeigneten Stellen Proben bestimmter Ab-
messungen aus den Fugenahtbereichen zu entnehmen. Die Probenahme erfolgt nach Weisung
und unter Kontrolle der ortlichen Bauaufsicht des Auftraggebers. Die Priifungen selbst sind
durch eine anerkannte Materialprifsfelle vorzunehmen.

Die Festigkeitsprifung der Fligenahte gilt nicht fur Bitumenbahnen (siehe Abschnitt 7.3.3 und
5.2.1.12).

7.3.4 Verlegetechnische Sonderfragen
Bei der Ausflihrung konstruktiver Einzelheiten wie

- Durchdringungen der Dichtung (z. B. durch Rohrleitungen),
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- Anbindungen der Dichtung (z. B. an Kontrollschachte der Sickerwassersammler, an vorhande-
ne Dichtungsabschnitte),

- Einbindungen der Dichtung (z. B. in Boschungskronen)

ist im besonderen MaBe auf das gewahlte Dichtungsbahnen-material Ricksicht zu nehmen. Die
spezifischen Angaben der Dichtungsbahnenhersteller sind hierbei sorgfaltig beachten. Im Ubri-
gen vgl. Abschnitt 6.3.4 und DIN 18 195, Teil

7.4 Schutzschichten

Erst nach formlicher Abnahme (siehe § 12 VOB Teil B [7]) der gesamten in Auftrag gegebenen
Dichtung oder eines genau begrenzten Teiles derselben - der betreffenden Abnahme missen im
Ubrigen samtliche Prifungen gemaB Abschnitt 7.3.3 und die Nachbesserungen vorangegangen
sein - darf mit dem Einbau der Giberlagernden Schichten (Dranschicht, zusatzliche Schutz-
schicht) begonnen werden. Der Einbau hat so zu erfolgen, daB eine Beschadigung der Dich-
tungsbahnen oder eine technisch nicht vertretbare Deformation der Stiitzschicht ausgeschlos-
sen ist. Beim Einsatz von maschinenge-triebenen Baugeraten, wie Transport- und Planierfahr-
zeugen, Verdichtungsgeraten usw. ist hierauf besonders zu achten, wobei es wichtig ist, daB die
Flachenpressungen aus den Laufflachen der Rader gering sind.

Vom Hersteller oder Verleger vorgeschriebene MaBnahmen. zum Schutz der Dichtungsbahnen
sind mit Sorgfalt zu befolgen. Das unmittelbare Befahren der Dichtungsbahnen sollte, soweit wie
mdglich, vermieden und, falls vom Hersteller oder Verleger verlangt, ausgeschlossen werden.

Es ist darauf zu achten, daB die Dichtungsbahnen beim Einbau der Schutzschicht moéglichst wel-
lenfrei, d. h. flach auf der Stitzschicht aufliegen. Bei starkerer Wellenbildung, z.B. durch Son-
neneinstrahlung bei erhdhten Temperaturen, ist der Einbau der Schutzschichten zu unterbrechen
oder so fortzufiihren, daB eine Uberfaltung der Dichtungsbahnen vermieden wird.

Ist der Einbau einer zusatzlichen Schutzschicht vorgesehen (siehe Abschnitt 6.3.3.4), so sind
auch hier Baugerate mit geringen Flachenpressungen an den Radaufstandsflachen einzusetzen.
In diesem Zusammenhang ist nicht nur die Belastbarkeit von Stlitzschicht und Dichtung, sondern
auch diejenige der Dranschicht, einschlieBlich des Dransystems, zu berlcksichtigen.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 52 /53



Anlagen

Anlage 1 (Anlage01)
URL zur Anlage [Anlage01]

Anlage 2 (Anlage02)
URL zur Anlage [Anlage02]

Anlage 3 (Anlage03)
URL zur Anlage [Anlage03]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 53/53


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1045-672-smbl_74_19850814_a_anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1045-673-smbl_74_19850814_a_anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1045-674-smbl_74_19850814_a_anlage3.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Deponiebasisabdichtungen aus Dichtungsbahnen RdErl. d. Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 14. 8. 1985 -III A 5 - 541.2.3 ¹) 
	Anlagen


